
20. Dezember 2019 

 

Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat zum 

Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung (BGBl. I 2019, S. 1021) 

 

Das Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung, das am 1. Januar 2020 in Kraft tritt, 

wurde zwar zeitgleich zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz vom Bundestag am 7. Juni 2019 be-

schlossen, durch die Behandlung in unterschiedlichen Gesetzen wurde jedoch deutlich zum Aus-

druck gebracht, dass die Fachkräftesicherung für den Wirtschaftsstandort Deutschland durch das 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz angestrebt wird und die Ausbildungsduldung und Beschäfti-

gungsduldung keine Maßnahmen in diesem Sinne sind.  

Mit dem Gesetz wird die Ausbildungsduldung des § 60a Absatz 2 Satz 4 ff. AufenthG in § 60c 

AufenthG neu in eine eigene Norm überführt und konkreter gefasst, um eine bundeseinheitliche 

Anwendungspraxis zu erreichen. Ferner erfolgt unter weiteren Voraussetzungen eine Erweiterung 

der Ausbildungsduldung auf Berufsausbildungen in Assistenz- und Helferberufen. Mit der Rege-

lung soll wie bisher für die Dauer einer - im Einklang mit den geltenden gesetzlichen Bestimmun-

gen aufgenommenen oder noch aufzunehmenden - qualifizierten Berufsausbildung Rechtssicher-

heit für Geduldete und Ausbildungsbetriebe geschaffen werden, indem der Begriff „dringende per-

sönliche Gründe“ (§ 60a Absatz 2 Satz 3 AufenthG) für diese Konstellation konkret ausgefüllt und 

mit einem Duldungsanspruch verknüpft wird. Der Gesetzgeber hat hinsichtlich derjenigen Auslän-

der, die erst im Status der Duldung eine Berufsausbildung aufnehmen, den Konflikt zwischen der 

Erteilung einer Ausbildungsduldung und der Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen 

zugunsten der Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen entschieden, wenn konkrete 

Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung im Zeitpunkt der Antragstellung bereits bevorstehen. 

Zudem wird in § 60d AufenthG neu die Beschäftigungsduldung eingeführt. Das Gesetz soll be-

stimmten Geduldeten einen rechtssicheren Aufenthalt ermöglichen und eine Bleibeperspektive 

aufzeigen. Mit der neuen Beschäftigungsduldung wird eine Regelung eingeführt, die klare Krite-

rien für einen verlässlichen Status von Geduldeten definiert, die durch ihre Erwerbstätigkeit ihren 

Lebensunterhalt sichern und gut integriert sind. Mit der dreißigmonatigen Beschäftigungsduldung 

erhalten die Arbeitgeber sowie die Geduldeten und ihre Familien Rechtsklarheit und Rechtssi-

cherheit und mit der anschließenden Möglichkeit des Übergangs in eine Aufenthaltserlaubnis 

nach § 25b oder nach § 18a AufenthG (ab 1. März 2020: § 19d AufenthG) eine Bleibeperspektive. 

Die Beschäftigungsduldung ist als Stichtagsregelung ausgestaltet. Nur für Ausländer, deren Ein-

reise vor dem 1. August 2018 erfolgt ist, steht die Beschäftigungsduldung offen. 

Die Erteilung einer Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung ist nur dann möglich, wenn ein Ar-

beitsmarktzugang nicht ausgeschlossen ist. Beispielsweise sind Ausländer, die im Besitz einer 

Duldung mit dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter Identität“ nach § 60b AufenthG sind, vom 

Erwerb der Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung ausgeschlossen, soweit sie nicht der Über-

gangsregelung von § 105 Absatz 1 bis 3 AufenthG unterfallen. 

Die Ausbildungsduldung und die Beschäftigungsduldung stellen jeweils einen Unterfall der Dul-

dung aus persönlichen Gründen nach § 60a Absatz 2 Satz 3 AufenthG dar; für sie ist auch eine 

differenzierte Erfassung im AZR vorgesehen. 
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Die Ausbildungsduldung und die Beschäftigungsduldung sind Duldungen. Duldungen bewirken 

lediglich die Aussetzung der Abschiebung eines vollziehbar Ausreisepflichtigen; die vollziehbare 

Ausreisepflicht bleibt unberührt. Die Ausbildungsduldung und die Beschäftigungsduldung sind 

deshalb per se keine Bleiberegelung. Der Anspruch auf ihre Erteilung setzt zwingend eine inner-

halb bestimmter Fristen geklärte Identität voraus. Ist die Identität nicht geklärt, hat der Ausländer 

jedoch innerhalb der Frist die erforderlichen und ihm zumutbaren Maßnahmen für eine Identitäts-

klärung ergriffen, so steht die Erteilung der Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung im Ermes-

sen der Ausländerbehörde. 

Diese Anwendungshinweise ersetzen den Teil IV „Sonderfall: Ausbildungsduldung (§ 60a Absatz 

2 Satz 4 ff. AufenthG)“ der Allgemeinen Anwendungshinweise des Bundesministeriums des In-

nern vom 30. Mai 2017. 

Die Hinweise zum Übergang in eine Aufenthaltserlaubnis nach § 18a (ab 1. März 2020: § 19d) 

oder 25b AufenthG sind an den entsprechenden Stellen in die Anwendungshinweise zu § 60c 

bzw. § 60d AufenthG integriert. 
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Zur Ausbildungsduldung, § 60c AufenthG 

60c.0 Der neue § 60c überführt die Regelungen zur Erteilung der Ausbildungsduldung, 

die bislang in § 60a Absatz 2 Satz 4 bis 12 enthalten waren, wegen ihres Umfangs 

und ihrer praktischen Bedeutung in eine eigene Norm. Die Regelung wurde neu 

strukturiert und enthält Ergänzungen und Klarstellungen, die unter anderem eine 

einheitliche Anwendung durch die Landesbehörden sicherstellen sollen. 

60c.0.1 Für die Aufnahme einer betrieblichen Berufsausbildung ist stets im Gegensatz zur 

schulischen Berufsausbildung eine Beschäftigungserlaubnis erforderlich. Nach 

der neuen Rechtslage ist über die Beschäftigungserlaubnis dabei im Rahmen ei-

ner einheitlichen Entscheidung mit der Ausbildungsduldung zu entscheiden (zu 

Voraussetzungen und Ermessen vgl. 60c 1.3). 

Im Rahmen einer schulischen Berufsausbildung bedürfen praktische Tätigkeiten 

nur dann einer Genehmigung durch die Ausländerbehörde, wenn eine Beschäfti-

gung vorliegt. Hierfür kommt es darauf an, ob die Tätigkeit in die schulische Be-

rufsausbildung integriert ist oder ob der Schwerpunkt bei einer beruflichen Aus-

bildung oder sonstigen beruflichen Tätigkeit liegt. Von einer Integration in die 

schulische Berufsausbildung ist auszugehen, wenn es aufgrund bundes- oder 

landesrechtlicher Vorschriften in die Schulausbildung eingegliedert und die Pha-

sen der betrieblichen Ausbildung im Wesentlichen durch die Schule geregelt und 

gelenkt werden und sich infolge enger Verzahnung mit der theoretischen Ausbil-

dung als Bestandteil der Schulausbildung darstellen. Die im Rahmen der Erfüllung 

der Schul- bzw. der Berufsschulpflicht vorgesehenen Praktika erfüllen regelmäßig 

die Voraussetzungen einer Integration in den schulischen Bildungsgang. 

Die Geduldete betreffenden Erwerbstätigkeitsverbote des § 60a Absatz 6 und das 

neue Verbot nach § 60b Absatz 5 Satz 2 sind zu beachten, vgl. § 60c Absatz 2 

Nummer 1 betreffend die Verbote gemäß § 60a Absatz 6. Bei der Ausstellung der 

Duldung mit dem Zusatz „für Personen mit ungeklärter Identität“ ist die Über-

gangsregelung in § 105 Absatz 1 bis 3 zu beachten. Bei dem Erwerbstätigkeits-

verbot des § 61 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. Satz 2, zweiter Halbsatz AsylG sind die 

unter 61.1.11 dargelegten Besonderheiten zu beachten. 

60c.0.2. Wird einem Asylbewerber eine Beschäftigungserlaubnis für eine Berufsausbil-

dung erteilt, so sollte in den Fällen, in denen die Identität des Ausländers unge-

klärt ist, dieser darauf hingewiesen werden, dass im Falle einer bestandskräftigen 

Ablehnung des Asylantrages die Berufsausbildung abgebrochen werden müsste, 

wenn der Ausländer bei seiner Identitätsklärung nicht zumutbar mitwirken sollte 

und das absolute Erwerbstätigkeitsverbot nach § 60a Absatz 6 Satz 1 Nummer 2, 

das der Ausländerbehörde kein Ermessen einräumt, eingreifen sollte. Damit soll 

bei den Betroffenen frühzeitig Rechtsklarheit darüber geschaffen werden, dass 

die Fortführung der Ausbildung ohne die hinreichende zumutbare Mitwirkung des 

Ausländers an der Aufklärung seiner Identität - nach bestandskräftigem Ab-

schluss des Asylverfahrens - keine Perspektive hat. Zudem wird hinsichtlich des 

Erfordernisses der Identitätsklärung innerhalb der vorgegebenen Fristen für die 
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Erteilung der Ausbildungsduldung auf Nummer 60c.2.3.0 bis 60c.2.3.4 hingewie-

sen. 

60c.0.3 Soweit in diesen Anwendungshinweisen ausgeführt wird, dass der Ausbildungs-

betrieb durch die Ausländerbehörde über aufenthaltsrechtliche Sachverhalte zu 

dem bei ihm in Ausbildung oder Beschäftigung befindlichen Ausländer informiert 

werden soll, ist zu beachten, dass einer solchen Mitteilung an den Ausbildungs-

betrieb datenschutzrechtliche Gründe entgegenstehen können. Schildert der Aus-

bildungsbetrieb von sich aus den konkreten Fall (ungeklärte Identität oder straf-

rechtliche Verurteilung) gegenüber der Ausländerbehörde, darf diese allerdings 

auf die möglichen aufenthaltsrechtlichen Folgen hinweisen. 

60c.0.4 Wurde gegen einen Geduldeten wegen einer Straftat öffentliche Klage erhoben, 

ist nach § 79 Absatz 5 die Entscheidung über die Erteilung der Ausbildungsdul-

dung bis zum Abschluss des Verfahrens, im Fall einer gerichtlichen Entscheidung 

bis zu deren Rechtskraft, auszusetzen, es sei denn, über die Ausbildungsduldung 

kann ohne Rücksicht auf den Ausgang des Verfahrens entschieden werden. Dies 

ist z.B. dann der Fall, wenn weitere Versagungsgründe, die nicht Inhalt der Klage 

sind, die Ablehnung der Ausbildungsduldung rechtfertigen, oder wenn die öffent-

liche Klage wegen des Vorwurfs der Begehung von Straftaten erhoben worden 

ist, die gemäß § 60c Absatz 2 Nummer 4 i.V.m. mit § 18a Absatz 1 Nummer 7 (ab 

1. März: § 19d Absatz 1 Nummer 7) wegen der im Einzelfall bestehenden nieder-

schwelligen Straferwartung außer Betracht zu bleiben haben. 

60c.0.5 Ausbildungsduldungen, die nach der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fas-

sung von § 60a Absatz 2 Satz 4 ff erteilt wurden, gelten bis zur Beendigung der 

Berufsausbildung fort. Nach dem 31. Dezember 2019 erfolgt keine Überprüfung 

der bis dahin erteilten Ausbildungsduldungen, ob nach der ab dem 1. Januar 2020 

geltenden Rechtslage die Erteilungsvoraussetzungen noch vorliegen. Eine Um-

schreibung der bisher ausgestellten Ausbildungsduldungen ist nicht erforderlich. 

Soweit eine Berufsausbildung, zu der eine Ausbildungsduldung nach der bis zum 

31. Dezember 2019 geltenden Fassung von § 60a Absatz 2 Satz 4 ff erteilt wurde, 

nach dem 31. Dezember 2019 vorzeitig beendet oder abgebrochen wird, wird die 

Duldung für sechs Monate zur Suche nach einem weiteren Ausbildungsplatz ver-

längert. Auf die Erteilung der Ausbildungsduldung für die weitere Berufsausbil-

dung finden dann jedoch die ab 1. Januar 2020 geltenden Vorschriften Anwen-

dung. 

Zu Absatz 1: 

60c.1.0 Wie nach der bisherigen Regelung von § 60a Absatz 2 Satz 4 ff besteht bei Vor-

liegen der Voraussetzungen ein Anspruch auf die Erteilung der Ausbildungsdul-

dung. Absatz 1 Satz 1 differenziert zwischen Ausländern, die bereits während des 

Asylverfahrens erlaubt eine Berufsausbildung aufgenommen haben (Nummer 1) 
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und Ausländern, die erst im Status der Duldung eine Berufsausbildung aufneh-

men (Nummer 2), da daran nach Absatz 2 teilweise unterschiedliche Erteilungs-

voraussetzungen anknüpfen (siehe auch Nummer 60c.2.2). 

60c.1.0.1 Erste Voraussetzung ist, dass der Ausländer eine qualifizierte Berufsausbildung 

in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf o-

der in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Assistenz- und 

Helferberuf in Deutschland als Geduldeter aufnimmt oder bereits während des 

Asylverfahrens aufgenommen hat. In § 2 Absatz 12a in der Fassung des Fach-

kräfteeinwanderungsgesetzes wird die qualifizierte Berufsausbildung im Sinne 

des Aufenthaltsgesetzes und der auf ihrer Basis erlassenen Verordnungen defi-

niert (siehe Anwendungshinweise zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Num-

mer 2.12a.0 ff). 

60c.1.0.2 Zur Klärung der Frage, ob es sich bei der angestrebten Berufsausbildung um eine 

Assistenz- oder Helferausbildungen im Sinne von § 60c Absatz 1 Satz 1 Nummer 

1 Buchstabe b handelt, kann auf das vom Bundesinstitut für Berufsbildung her-

ausgegebene Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe zurückgegriffen 

werden, dort unter "2.2.2 Landesrechtlich geregelte Berufe im Gesundheits- und 

Sozialwesen sowie sozialpflegerische und sozialpädagogische Berufe" (im Ver-

zeichnis von 2019, Seite 220f.). Zu den darin verzeichneten Berufen ist in der 

rechten Spalte die Dauer der Ausbildung angegeben. Assistenz- und Helferaus-

bildungen sind dann Ausbildungen im Sinne von § 60c Absatz 1 Nummer 1 Buch-

stabe b, wenn die Ausbildungsdauer (in Vollzeit) weniger als 24 Monate beträgt. 

Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Berufe im Bereich der Alten- und Kran-

kenpflege. Das Verzeichnis wird jährlich aktualisiert und ist im Internet verfügbar: 

https://www.bibb.de/verzeichnis-ausbildungsberufe 

Soweit eine Assistenz- oder Helferausbildung mit einer Ausbildungsdauer von un-

ter 24 Monaten angestrebt wird, die nicht in dem Verzeichnis aufgeführt ist, ist 

vom Antragsteller ein Nachweis zu erbringen, dass es sich um eine staatlich an-

erkannte oder vergleichbar geregelte Assistenz- oder Helferausbildung handelt. 

In Zweifelsfällen kann auch die nach Landesrecht zuständige Stelle kontaktiert 

werden. Dies gilt insbesondere auch für die Frage, ob es sich bei der anschlie-

ßenden qualifizierten Berufsausbildung, für die eine Ausbildungsplatzzusage ge-

geben wurde, um eine an die Assistenz- oder Helferausbildung anschlussfähige 

qualifizierte Berufsausbildung handelt. 

Betriebliche Berufsausbildungen bedürfen eines Berufsausbildungsvertrages, der 

die Voraussetzungen nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksord-

nung erfüllen muss und von der zuständigen Stelle im Verzeichnis der Berufsaus-

bildungsverhältnisse eingetragen wird. 

60c.1.0.3 Da die Ausländerbehörden regelmäßig nicht die Vertragsinhalte des Berufsaus-

bildungsvertrags auf formelle und rechtliche Richtigkeit prüfen können (z.B. ob 

der im Berufsausbildungsvertrag genannte Betrieb zu Berufsausbildungen im 

https://www.bibb.de/verzeichnis-ausbildungsberufe


6 
 

 

Sinne des Berufsbildungsgesetzes befähigt ist), kann das Vorliegen eines gülti-

gen Ausbildungsvertrages zuverlässig nur dadurch belegt werden, dass ein Nach-

weis über den Eintrag in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse (z.B. 

Lehrlingsrolle) vorgelegt wird (vgl. BT-Drs. 18/9090, S. 25 f.). Diese Vorlagepflicht 

obliegt dem Antragsteller. Ausreichend ist, wenn der Ausländer den von beiden 

Vertragsparteien unterzeichneten Berufsausbildungsvertrag sowie die Bestäti-

gung der zuständigen Stelle (z.B. Handwerkskammer) über die Eintragung oder 

den Antrag auf Eintragung vorweist. Lag bei Erteilung der Ausbildungsduldung 

lediglich der Antrag auf Eintragung in die Lehrlingsrolle vor, ist der Nachweis über 

die Eintragung zeitnah nachzureichen. Nicht erforderlich ist die Vorlage einer Be-

stätigung über die Anmeldung zur Berufsschule, da ein Besuch der Berufsschule 

ohnehin parallel zur Ausbildung im Ausbildungsbetrieb erfolgt. 

Allerdings ist es möglich, dass Ausbildungsbetriebe nicht bereit sind, einen ver-

bindlichen Ausbildungsvertrag mit dem Ausländer abzuschließen, solange eine 

Duldungserteilung nach § 60c Absatz 1 nicht sicher ist, der Ausbildungsbetrieb 

insoweit also noch keine Rechtssicherheit hat. Um eine Pattsituation zu vermei-

den, kann Zug um Zug wie folgt vorgegangen werden: 

 Will ein Betrieb einem vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer einen Ausbil-

dungsplatz zur Verfügung stellen, gibt er eine entsprechende schriftliche Er-

klärung gegenüber der zuständigen Ausländerbehörde ab und übersendet zu-

gleich einen prüffähigen Entwurf des konkret abzuschließenden Berufsausbil-

dungsvertrages. 

 Handelt es sich um eine Berufsausbildung im Sinne von § 60c Absatz 1 und 

liegen auch die sonstigen Voraussetzungen nach § 60c vor, erteilt die Auslän-

derbehörde dem Ausbildungsbetrieb (und ggf. dem Ausländer) schriftlich eine 

Zusicherung, wonach sie die Ausbildungsduldung erteilen wird, sobald der 

von der zuständigen Stelle geprüfte Berufsausbildungsvertrag vorliegt und 

sich der entscheidungserhebliche Sachverhalt bis zu diesem Zeitpunkt nicht 

zu Ungunsten des Ausländers verändert hat (z.B. wegen Straftatenbege-

hung). 

 Die Ausbildungsduldung kann erst dann tatsächlich erteilt werden, wenn der 

Ausländer den von beiden Vertragsparteien unterzeichneten Ausbildungsver-

trag im Original vorlegt. Zur Eintragungen in das jeweilige Verzeichnis der Be-

rufsausbildungsverhältnisse siehe oben. 

60c.1.0.4 Neben qualifizierten betrieblichen Berufsausbildungen, die als duale Berufsaus-

bildungen durchgeführt werden, fallen auch qualifizierte Berufsausbildungen an 

Berufsfachschulen oder Fachschulen in den Anwendungsbereich dieser Rege-

lung (siehe Nummer 60c.1.0.1). In diesen Fällen ist der Vertrag mit oder die Auf-

nahmezusage/Anmeldebestätigung der jeweiligen Bildungseinrichtung mit Be-

zeichnung des konkreten Ausbildungsberufes vorzulegen. Die Anmeldung allein 

ist nicht ausreichend. 
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60c.1.0.5 Auch im Zusammenhang mit dualen Studiengängen ist der Anwendungsbereich 

der Ausbildungsduldung eröffnet, wenn - unter zeitlicher und inhaltlicher Verzah-

nung von Studien- und Ausbildungsphasen - parallel ein Studium und eine Be-

rufsausbildung absolviert werden und die Absolventen den jeweiligen Hochschul-

abschluss sowie einen anerkannten Berufsabschluss nach dem Berufsbildungs-

gesetz oder der Handwerksordnung erwerben. Die Ausbildungsduldung wird je-

doch nur bis zum Ende der betrieblichen Berufsausbildung, nicht für die Zeit des 

Studiums erteilt. Die Angaben können dem für den konkreten dualen Studiengang 

vorgesehenen Zeitmodell entnommen werden. Sofern nach Abschluss der Be-

rufsausbildung ein der beruflichen Qualifikation entsprechendes Arbeitsverhältnis 

besteht, ist unter den Voraussetzungen von § 18a Absatz 1a (ab 01.03.2020: 

§ 19d Absatz 1a) eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. In den Fallgestaltungen, 

in denen das Ende der betrieblichen Berufsausbildung nicht mit dem Abschluss 

der Studienphase zusammenfällt, wird auf die Ausführungen unter Teil III, Ziffer 2 

der Allgemeinen Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern vom 

30. Mai 2017 zur Duldungserteilung nach § 60a Aufenthaltsgesetz hingewiesen. 

Entsprechend kann in den Fällen, in denen keine Aufenthaltserlaubnis nach § 18a 

Absatz 1a erteilt wurde und während der Zeit der Arbeitsplatzsuche nach § 60c 

Absatz 6 Satz 2 das Studium nicht abgeschlossen wurde, eine Duldung nach 

§ 60a Absatz 2 Satz 3 erteilt werden, wenn aufgrund der bisherigen Studienleis-

tungen ein erfolgreicher Abschluss in absehbarer Zeit zu erwarten ist; vgl. § 60c 

Absatz 8. 

60c.1.0.6 Soweit es sich bei der Berufsausbildung um eine Ausbildung in einem staatlich 

anerkannten oder vergleichbar geregelten Assistenz- und Helferberuf handelt, ist 

darüber hinaus Voraussetzung, dass daran eine qualifizierte Berufsausbildung in 

einem Engpassberuf anschlussfähig ist und hierfür bereits eine Ausbildungszu-

sage des Ausbildungsbetriebs oder der Bildungseinrichtung vorliegt. Die in Be-

tracht kommenden Engpassberufe werden von der Bundesagentur für Arbeit be-

kanntgegeben. Die Ausbildungsduldung wird für die im Ausbildungsvertrag be-

stimmte Dauer der Ausbildung in dem Assistenz- und Helferberuf erteilt (vgl. 

60c.3.2). Liegen die Erteilungsvoraussetzungen für die Ausbildungsduldung im 

Hinblick auf die sich anschließende qualifizierte Berufsausbildung entsprechend 

§ 60c Absatz 3 Satz 3 vor, ist die Ausbildungsduldung für die qualifizierte Berufs-

ausbildung nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung in dem Assistenz- und 

Helferberuf um den sich nach § 60c Absatz 3 Satz 4 ergebenden Zeitraum zu 

verlängern. 

Ein Wegfall der Anschlussausbildungszusage führt nicht zum Erlöschen der Aus-

bildungsduldung für die Ausbildung im Assistenz- und Helferberuf, da diese Aus-

bildung nicht vorzeitig beendet oder abgebrochen wurde. In entsprechender An-

wendung der Regelung im Fall eines Abbruchs der Ausbildung (vgl. § 60c Ab-

satz 6 Satz 1) ist dem Ausländer nach Abschluss der Ausbildung Gelegenheit zu 

geben, einen anderen Ausbildungsplatz für eine qualifizierte Berufsausbildung zu 

suchen. 
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60c.1.0.7 Einstiegsqualifizierungen und andere Qualifizierungsmaßnahmen, die die Auslän-

der erst an eine Berufsausbildung heranführen oder sie dazu befähigen bzw. die 

erforderliche Ausbildungsreife herstellen, sind keine Berufsausbildungen im 

Sinne von § 60c. Dies gilt auch dann, wenn diese auf eine anschließende, die 

Voraussetzungen des § 60c erfüllende Ausbildung angerechnet werden können. 

Ebenfalls keine Berufsausbildung im Sinne von § 60c stellen schulische Maßnah-

men (allgemeinbildende Schulabschlüsse, allgemeine Sprachkurse und Maßnah-

men der berufsbezogenen Deutschsprachförderung) sowie jede Form von prakti-

schen Tätigkeiten dar, die ggf. auch auf eine Berufsausbildung vorbereiten kön-

nen (vgl. aber 60c.8). 

60c.1.1 Wie nach der bisherigen Regelung steht die Ausbildungsduldung offen für Aus-

länder, die bereits im Status eines Asylbewerbers die Berufsausbildung aufge-

nommen haben, soweit keine Ausschlussgründe nach Absatz 2 Nummer 1, 3 oder 

4 vorliegen, sowie für Ausländer, die die Berufsausbildung zu einem Zeitpunkt 

aufnehmen, in dem sie bereits geduldet werden. Die Versagungsgründe nach Ab-

satz 2 sind zu beachten. 

60c.1.2 Absatz 1 Satz 2 räumt den Ausländerbehörden die Möglichkeit ein, in Fällen of-

fensichtlichen Missbrauchs die Ausbildungsduldung zu versagen. Dies ist insbe-

sondere gegeben bei Ausbildungsverhältnissen, die nur zum Schein abgeschlos-

sen werden. Scheinausbildungsverhältnisse liegen zum Beispiel in Fällen vor, bei 

denen von vornherein offensichtlich ausgeschlossen ist, dass die Ausbildung zum 

Erfolg geführt werden kann. Ein Indiz dafür sind nicht vorhandene deutsche 

Sprachkenntnisse, wenn die Ausbildung auf Deutsch erfolgen muss. 

Ein Indiz für Missbrauchskonstellationen können auch wiederholte Abbrüche von 

Berufsausbildungen sein, wenn der Abbruch jeweils vom Ausländer zu verantwor-

ten war. Gegen einen offensichtlichen Missbrauch spricht es jedoch, wenn jeweils 

nachvollziehbare Gründe für den Wechsel der Berufsausbildung vorliegen und 

erwartet werden kann, dass die neue Berufsausbildung erfolgreich abgeschlos-

sen werden wird. 

Soweit ein Ausländer bereits in seinem Heimatland eine Berufsausbildung abge-

schlossen oder in einem Beruf auch ohne formale Qualifikation Berufserfahrun-

gen gesammelt hat, steht dies der Erteilung einer Ausbildungsduldung nicht 

grundsätzlich entgegen. Auch in diesen Fällen besteht ein Anspruch auf die Er-

teilung der Ausbildungsduldung, insbesondere wenn eine weitere selbstständige 

Ausbildung angestrebt wird, die eine berufliche Qualifikation außerhalb des bis-

herigen Ausbildungsbereichs oder über die bisherige berufliche Tätigkeit hinaus 

vermittelt (Zweitausbildung) (vgl. auch Oberverwaltungsgericht des Landes Sach-

sen-Anhalt, Beschluss vom 18. September 2019 – 2 M 79/19 –, juris). Ist hingegen 

aus den Umständen des Einzelfalls offensichtlich, dass die Ausbildung nicht dem 

Erwerb von notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten 

(berufliche Handlungsfähigkeit), sondern dem Schutz vor Abschiebung dienen 

soll, etwa weil eine entsprechende Berufsqualifikation bereits durch eine langjäh-
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rige, einschlägige Berufserfahrung im Ausland erworben worden ist (vgl. Oberver-

waltungsgericht Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 31. Juli 2017 – 7 B 11276/17 –, 

juris: 14jährige Berufsausübung in dem entsprechenden Berufsfeld im Ausland, 

zuletzt als Selbständiger mit eigenem Betrieb), kann dies einen offensichtlichen 

Missbrauch nach Absatz 1 Satz 2 darstellen. 

Ein Missbrauch liegt jedoch dann nicht vor, wenn der Ausländer bereits in einem 

anderen Mitgliedstaat der EU als Flüchtling anerkannt wurde, er in Deutschland 

einen weiteren Asylantrag gestellt hat und es ihm nicht zumutbar war, in diesem 

Mitgliedstaat zu leben. Dies ist dann gegeben, wenn die Ausgestaltung des inter-

nationalen Schutzes, namentlich die Lebensbedingungen für anerkannte Flücht-

linge, in dem anderen Mitgliedstaat, der dem Antragsteller bereits internationalen 

Schutz gewährt hat, gegen Artikel 4 der Charta der Grundrechte der Europäi-

schen Union bzw. Artikel 3 EMRK verstößt (vgl. EuGH, Urteil vom 13.11.2019 - 

C-540/17; C-541/17). Ob diese Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen und ein 

weiteres Asylverfahren in Deutschland durchgeführt werden kann, ist keine 

Frage, die im Rahmen der Erteilung einer Ausbildungsduldung zu beantworten 

ist. Wurde in dieser Fallkonstellation durch das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge ein Asylverfahren durchgeführt und wurde der Asylantrag nicht als un-

zulässig abgelehnt, ist vom Vorliegen der Voraussetzungen mit der Folge auszu-

gehen, dass sich aus der Anerkennung des internationalen Schutzes in einem 

anderen Mitgliedstaat kein Versagungsgrund für die Ausbildungsduldung ergibt. 

60c.1.3 Nach Absatz 1 Satz 3 steht den Ausländerbehörden für die Erteilung der auch 

nach der neuen Rechtslage erforderlichen Beschäftigungserlaubnis bei Vorliegen 

der Voraussetzungen für die Erteilung der Ausbildungsduldung kein Ermessen 

zu. Sie ist zu erteilen. 

Zu Absatz 2: 

60c.2.0 In Absatz 2 werden die Versagungsgründe zusammengefasst. Daneben ist das 

nach § 60b Absatz 5 Satz 2 bestehende Erwerbstätigkeitsverbot zu beachten. 

60c.2.1 Nummer 1 verweist auf die Ausschlussgründe, die zu einem Erwerbstätigkeits-

verbot nach § 60a Absatz 6 führen. Liegen diese Gründe vor, so ist die Ausbil-

dungsduldung abzulehnen. 

60c.2.1.1 Für Geduldete aus sicheren Herkunftsstaaten nach § 29a AsylG besteht mit § 60a 

Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 ein Versagungsgrund der Erwerbstätigkeit, wenn der 

nach dem 31. August 2015 gestellte Asylantrag abgelehnt wurde. Dies gilt auch 

für Folgeanträge, die nach dem Stichtag gestellt werden (Verwaltungsgerichtshof 

Baden-Württemberg, Beschluss vom 9. Oktober 2017 – 11 S 2090/17 – juris). 

Nach dem Gesetzeswortlaut kommt es darauf an, wann der Asylantrag förmlich 

im Sinne des § 14 AsylG bei einer Außenstelle oder unmittelbar bei dem Bundes-

amt für Migration und Flüchtlinge gestellt wurde (so auch OVG Lüneburg, Beschl. 
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v. 08.12.2016 - 8 ME 183/18 - juris Rn. 6). Damit ist unerheblich, wann der Aus-

länder in das Bundesgebiet eingereist ist und wann ihm der Ankunftsnachweis 

nach § 63a Absatz 1 AsylG ausgestellt wurde. 

60c.2.1.2 In der Verwaltungspraxis hat sich herausgestellt, dass teilweise Asylbewerber aus 

sicheren Herkunftsstaaten ihren Asylantrag zurücknehmen, wenn deutlich wird, 

dass dieser zu keinem Schutzstatus führt, um dadurch einem Erwerbstätigkeits-

verbot zu entgehen. Um auch diese Fälle erfassen zu können, wurde § 60a Ab-

satz 6 Satz 1 Nummer 3 ergänzt. Eine Ausnahme bildet der Fall, in dem die Rück-

nahme nachweislich auf Grund einer entsprechenden Beratung nach § 24 Absatz 

1 des Asylgesetzes durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erfolgt ist. 

60c.2.1.3 Auch Ausländer, die nach gegebenenfalls irregulärer Einreise keinen Asylantrag 

gestellt haben, fallen bislang nicht unter diesen Versagungsgrund. Diese Fallge-

staltungen werden mit der Ergänzung von § 60a Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 zu-

künftig ebenfalls erfasst. 

60c.2.1.4 Mit der Ergänzung um einen neuen § 60a Absatz 6 Satz 3 werden unbegleitete 

Minderjährige von der Ausdehnung des Versagungsgrundes des § 60a Absatz 6 

Satz 1 Nummer 3 ausgenommen, wenn die Rücknahme des gestellten Asylan-

trags im Interesse des Kindeswohls erfolgte oder wenn ein Asylantrag aus diesem 

Grunde nicht gestellt wurde (vgl. § 42 Absatz 2 Satz 3 ff. des Achten Buches So-

zialgesetzbuch). In diesen Fällen kann die Ausländerbehörde das zuständige Ju-

gendamt bzw. den Vormund kontaktieren. 

60c.2.1.5 Mit § 104 Absatz 16 wurde eine Übergangsregelung für die Fälle getroffen, in 

denen Geduldeten bereits vor dem 31. Dezember 2019 eine Beschäftigungser-

laubnis erteilt wurde, die Begünstigten jedoch nach der Ergänzung von § 60a Ab-

satz 6 Nummer 3 einem Beschäftigungsverbot unterliegen würden. Diese Über-

gangsregelung hat zur Folge, dass die neuen tatbestandlichen Versagungs-

gründe nicht zu einem Widerruf der Beschäftigungserlaubnis und damit auch nicht 

zum Widerruf der Ausbildungsduldung führen. In diesen Fällen ist die bis zum 31. 

Dezember 2019 geltende Fassung des § 60a Absatz 6 auch bei Entscheidungen 

über die Verlängerungen der Erlaubnis zur Ausübung der Beschäftigung anzu-

wenden. Nach einem Abbruch der Ausbildung ist auf die Aufnahme einer weiteren 

Berufsausbildung jedoch die neue Rechtslage anzuwenden. 

60c.2.2 Mit Absatz 2 Nummer 2 wird für die Fälle, in denen die Berufsausbildung nach 

Ablehnung des Asylantrags aufgenommen werden soll, gefordert, dass der Aus-

länder zum Zeitpunkt der Beantragung der Ausbildungsduldung bereits seit min-

destens drei Monaten im Besitz einer Duldung sein muss, eine lediglich faktische 

Tolerierung des Aufenthalts dadurch, dass keine Maßnahmen der Aufenthaltsbe-

endigung eingeleitet werden, ist vor dem Hintergrund der Formulierung „im Besitz 

einer Duldung“ nicht ausreichend. Dieser Zeitraum gibt den Ausländerbehörden 

Gelegenheit, Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung zu ergreifen (siehe Num-

mer 60c.2.5 ff). 
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Eine Ausnahme vom Erfordernis der dreimonatigen Vorduldung enthält § 104 Ab-

satz 17: Ausländer, die vor dem 1. Januar 2017 eingereist sind und Berufsausbil-

dungen bis einschließlich 1. Oktober 2020 aufgenommen haben, sind vom Besitz 

einer Duldung vor Erteilung der Ausbildungsduldung befreit. Die Regelung tritt am 

2. Oktober 2020 außer Kraft. 

60c.2.3.0 Nach Nummer 3 ist die Erteilung einer Ausbildungsduldung ausgeschlossen, 

wenn die Identität des Ausländers nicht geklärt ist. Dieser neue Ausschlussgrund 

rechtfertigt sich daraus, dass die Ausbildungsduldung perspektivisch die Grund-

lage für den Wechsel in eine Aufenthaltserlaubnis ist. Im Rahmen eines abgestuf-

ten Verfahrens wird in den Buchstaben a bis c festgelegt, bis zu welchem Zeit-

punkt in Abhängigkeit vom Einreisezeitpunkt die Identität geklärt sein muss be-

ziehungsweise der Ausländer alle erforderlichen und ihm zumutbaren Maßnah-

men für die Identitätsklärung ergriffen haben muss. 

60c.2.3.1 Nummer 3 ist im Unterschied zu § 5 Absatz 1 Nummer 1a nicht als Regelvoraus-

setzung ausgestaltet. Greift der Ausschlussgrund ein, kann die Ausbildungsdul-

dung nicht erteilt werden, es sei denn, der Ausländer hat die erforderlichen und 

ihm zumutbaren Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen (siehe dazu Num-

mer 60c.7). 

60c.2.3.2 Die Identität wird am sichersten mit einem gültigen Pass oder Passersatz oder 

einem sonstigen vom Herkunftsstaat ausgestellten Personalausweis nachgewie-

sen. Hilfsweise kann die Identität auch mit einem abgelaufenen Pass, Passersatz 

oder einem amtlichen Ausweis mit Lichtbild, jeweils im Original nachgewiesen 

werden. 

In Fällen, in denen kein Pass oder anderes Identitätsdokument mit Lichtbild vor-

gelegt werden kann, kann die Identität auch durch andere geeignete Mittelnach-

gewiesen werden. So sind amtliche Dokumente aus dem Herkunftsstaat, die bio-

metrische Merkmale und Angaben zur Person enthalten, geeignet, soweit sie die 

Möglichkeit der Identifizierung bieten, wie beispielsweise ein Wehrpass, Führer-

schein, Konsularkarte, Laissez-Passer oder andere Heimreisedokumente des 

Herkunftsstaates, Dienstausweis oder eine Personenstandsurkunde mit Lichtbild. 

Ist der Ausländer nicht im Besitz der vorgenannten Dokumente und können diese 

auch nicht beschafft werden, so können im Zuge einer Gesamtschau mehrerer 

Indizien geeignete amtliche Dokumente aus dem Herkunftsstaat ohne biometri-

sche Merkmale zum Nachweis der Identität in Betracht kommen, wie beispiels-

weise eine Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Meldebescheinigung, Schulzeug-

nisse oder Schulbescheinigungen, wenn sie geeignet sind, auf ihrer Basis Pass- 

oder Passersatzpapiere zu beschaffen. Bei der Gesamtschau können elektro-

nisch abgelegte Identitätsdokumente mit Lichtbild den Nachweiswert dieser Do-

kumente steigern. Im Übrigen gelten die allgemeinen verwaltungsrechtlichen 

Grundsätze zur Beweisführung zur Klärung der Identität. 
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60c.2.3.3 Darüber hinaus wird in den Buchstaben a bis c festgelegt, bis wann die Identität 

geklärt sein muss. Während in den Buchstaben a und b Regelungen für Ausländer 

getroffen werden, die bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes über Duldung bei 

Ausbildung und Beschäftigung nach Deutschland eingereist sind, wird mit Buch-

stabe c eine Regelung für Einreisen ab dem 1. Januar 2020 getroffen. Danach 

muss dann spätestens sechs Monate nach der Einreise in das Bundesgebiet die 

Identität geklärt worden sein, damit eine Person eine Ausbildungsduldung erhal-

ten kann. Maßgeblich ist das Datum der Einreise, wie es dem AZR zu entnehmen 

ist. Wenn dem AZR dieses Datum nicht zu entnehmen ist, gilt bei Asylsuchenden 

das Datum im Ankunftsnachweis. Liegt auch dieses nicht vor, gilt das Datum des 

Asylgesuchs, ansonsten das Datum des Asylantrags. 

60c.2.3.4 In den Fällen, in denen der Ausländer in den durch die Nummer 3 gesetzten Fris-

ten alle erforderlichen und ihm zumutbaren Maßnahmen zur Identitätsklärung un-

ternommen hat, diese jedoch nicht bis zum Ende der Frist abgeschlossen werden 

konnte, genügt die Identitätsklärung bis zum Zeitpunkt der Erteilung der Ausbil-

dungsduldung. Hierbei muss insbesondere der Umstand berücksichtigt werden, 

dass es Asylsuchenden während des gesamten Asylverfahrens bis zu dessen 

unanfechtbaren Abschluss unzumutbar ist, sich einen Pass des Herkunftsstaates 

zu beschaffen oder in sonstiger Weise zur Passbeschaffung mit der Auslandsver-

tretung ihres Herkunftsstaates in Kontakt zu treten. Nach Abschluss des Asylver-

fahrens ist ihm dies zumutbar. Die Ausbildungsduldung selbst kann in diesen Fäl-

len jedoch frühestens ab dem Datum der geklärten Identität erteilt werden (siehe 

hierzu auch Nummer 60c.7). 

Die Zumutbarkeit beurteilt sich nach den Umständen des Einzelfalls, wobei der 

Ausländer an allen Handlungen mitwirken muss, die die Behörden zulässiger-

weise von ihm verlangen. 

Davon unabhängig ist aber zuvorderst der ausreisepflichtige Ausländer gehalten, 

eigenständig die Initiative zu ergreifen, um nach Möglichkeiten zu suchen, seine 

Identität zu klären. 

Soweit sich der Ausländer während der Frist zur Identitätsklärung nicht in einem 

laufenden Asylverfahren befindet, ist ihm zur Klärung der Identität insbesondere 

zumutbar, sich bei den Behörden des Herkunftsstaates um identitätsklärende Do-

kumente zu kümmern, bei diesen vorzusprechen, an Anhörungen teilzunehmen, 

Lichtbilder nach Anforderung anzufertigen, Fingerabdrücke abzugeben oder nach 

der Rechts- und Verwaltungspraxis des Herkunftsstaates erforderliche Angaben 

oder Erklärungen abzugeben oder sonstige nach der dortigen Rechts- und Ver-

waltungspraxis erforderliche Handlungen vorzunehmen, sofern dies nicht zu einer 

unzumutbaren Härte führt. 

Soweit und solange sich der Ausländer während der Frist zur Identitätsklärung in 

einem laufenden Asylverfahren befindet, ist ihm regelmäßig der Kontakt zu Be-

hörden des Herkunftsstaates nicht zumutbar. Zumutbar ist grundsätzlich aber 
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auch während dieser Zeit, dass sich der Ausländer mit seiner Familie, Verwand-

ten oder Bekannten im Herkunftsstaat zur Beschaffung dort vorhandener Doku-

mente, Beweismittel und Indizien, die seine Identität belegen können, in Verbin-

dung setzt und er damit die Beschaffung vorhandener identitätsklärender Doku-

mente und Unterlagen auf diese Weise betreibt. Zumutbar ist grundsätzlich auch, 

dass der Ausländer Familienangehörige, Verwandte oder Bekannte, einen 

Rechtsanwalt, einen Vertrauensanwalt oder andere dazu bevollmächtigte Dritte 

im Herkunftsstaat zur Beschaffung von weiteren Dokumenten einschaltet, soweit 

im Einzelfall nicht glaubhaft dargelegt wird, dass er sich oder andere damit in Ge-

fahr bringen würde. 

Anders als in den Fällen, in denen die Identität nach Ergreifen aller erforderlichen 

und zumutbaren Maßnahmen erst nach Fristablauf geklärt worden ist, steht in 

denjenigen Fällen, in denen die Identität trotz Ergreifens aller erforderlichen und 

zumutbaren Maßnahmen ungeklärt bleibt, nach § 60c Absatz 7 die Erteilung der 

Ausbildungsduldung im Ermessen der Ausländerbehörde. 

60c.2.4 Mit Nummer 4 werden die Versagungsgründe des § 18a Absatz 1 Nummer 6 und 

7 (ab 1. März 2020: § 19d Absatz 1 Nummer 6 und 7) übernommen, um den 

Gleichlauf zu den Voraussetzungen der perspektivischen Aufenthaltserlaubnis 

herzustellen. Soweit gegen den Ausländer bereits eine Ausweisungsverfügung 

oder eine Abschiebungsanordnung nach § 58a besteht, ist der Versagungsgrund 

nach Nummer 4 erfüllt; damit wird gewährleistet, dass in diesen Fällen eine Auf-

enthaltsbeendigung nicht an einer erteilten Ausbildungsduldung scheitert. 

Bei der Prüfung dieses Versagungsgrundes kann die Ausländerbehörde gemäß 

§ 73 Absatz 2 die Sicherheitsbehörden beteiligen. 

60c.2.5.0 Mit Nummer 5 Buchstaben a bis e werden abschließend Konkretisierungen in Be-

zug auf konkret bevorstehende Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung vorge-

nommen, die in einem hinreichenden sachlichen und zeitlichen Zusammenhang 

zur Aufenthaltsbeendigung stehen und damit einen Ausschluss von der Ausbil-

dungsduldung begründen. Dies ist erforderlich, um eine bundesweit einheitliche 

Anwendung der Ausbildungsduldung zu erreichen, nachdem sich hinsichtlich die-

ses Tatbestandsmerkmals in den Ländern unterschiedliche Verständnisse etab-

liert haben. Zunächst wird verdeutlicht, dass maßgeblicher Zeitpunkt für das Vor-

liegen von konkret bevorstehenden Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung der 

Zeitpunkt der Antragstellung auf eine Ausbildungsduldung ist. Des Weiteren wer-

den mit den Buchstaben a bis e verschiedene Maßnahmen dargestellt, die kon-

krete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung im Rahmen dieser Regelung dar-

stellen. 

60c.2.5.1 Auch, wenn in der ärztlichen Untersuchung zur Feststellung der Reisefähigkeit 

lediglich eine vorübergehende Reiseunfähigkeit festgestellt wurde, die mit einer 

entsprechenden medizinischen Versorgung behandelt und behoben werden 

kann, stehen konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung weiterhin bevor. 
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Demgegenüber verhindert eine längerfristige oder dauerhafte Reiseunfähigkeit 

nicht die Erteilung der Ausbildungsduldung. 

60c.2.5.2 Stellt der Ausländer nach Erteilung der Ausbildungsduldung einen Antrag zur För-

derung der freiwilligen Ausreise mit staatlichen Mitteln, so stellt dies keinen Grund 

für ein Erlöschen oder den Widerruf der Ausbildungsduldung dar. Reist der Aus-

länder, der Inhaber einer Ausbildungsduldung ist, aus, erlischt die Ausbildungs-

duldung gemäß § 60a Absatz 5 Satz 1. Wurde der Antrag jedoch vor Erteilung 

der Ausbildungsduldung gestellt und auch vor Erteilung der Ausbildungsduldung 

bewilligt, ist der Ausschlussgrund gegeben und schließt auch eine spätere Ertei-

lung einer Ausbildungsduldung aus. 

60c.2.5.3 Die Buchung von Transportmitteln für die Abschiebung ist insbesondere dann ein-

geleitet, wenn für den konkret benannten Ausländer ein Flug gebucht wurde, er 

in eine Liste für eine bevorstehende Sammelrückführung aufgenommen bzw. die 

Durchführung einer Rückführung bei einer hierfür zuständigen Behörde ersucht 

wurde oder die Ausländerbehörde über einen gesonderten Rückführungsbereich 

verfügt, der ausschließlich die praktische Durchführung von Rückführungen be-

treibt und die Ausländerakte oder zur Vorbereitung der Rückführung erforderliche 

Unterlagen innerhalb der Ausländerbehörde zur Buchung von Transportmitteln an 

diese Organisationseinheit oder eine zentrale Behörde übergeben wurde. Soweit 

in dem jeweiligen Land standardmäßig jede Akte eines Geduldeten unabhängig 

von dem Verfahrensstand in Zusammenhang mit der Aufenthaltsbeendigung an 

eine zentrale Ausländerbehörde abgegeben wird, ist damit dieser Ausschluss-

grund jedoch nicht gegeben. 

60c.2.5.4 Eine im Zeitpunkt der Antragstellung an den Betroffenen ergangene Aufforderung 

zur Pass- oder Passersatzbeschaffung stellt noch keine vergleichbar konkrete 

Vorbereitungsmaßnahme zur Abschiebung dar. Dagegen ist beispielsweise als 

vergleichbar konkrete Maßnahme zu bewerten, wenn vor Antragstellung ein Ter-

min zur Vorstellung bei der Botschaft oder von dieser bei dazu bestellten offiziel-

len Vertretern des Herkunftsstaates des Ausländers zur Vorbereitung der Rück-

führung vereinbart wurde, auch wenn der Termin selbst erst in einem angemes-

senen Zeitraum nach Antragstellung angesetzt ist. Weitere konkrete Vorberei-

tungsmaßnahmen sind beispielsweise ein Antrag auf Anordnung der Sicherungs-

haft (§ 62 Absatz 3) oder des Ausreisegewahrsams (§ 62b) sowie die Ankündi-

gung des Widerrufs einer Duldung nach § 60a Absatz 5 Satz 4. 

60c.2.5.5 Eine konkrete Maßnahme zur Aufenthaltsbeendigung liegt auch vor, wenn ein 

Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats nach Artikel 20 Absatz 

1 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 26. Juni 2013 eingeleitet wurde. Dies ist der Fall, sobald in Deutschland 

erstmals ein Antrag auf internationalen Schutz gestellt wurde. Kommt das daran 

anschließende Verfahren zur Prüfung der Zuständigkeit zum Ergebnis, dass 

Deutschland der für die Durchführung des Asylverfahrens zuständige Mitglied-

staat ist, erhält der Ausländer eine Aufenthaltsgestattung und unterliegt nicht 

mehr dem Anwendungsbereich der Ausbildungsduldung. 
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Zu Absatz 3: 

60c.3.1 Absatz 3 Satz 1 bis 3 gelten nur für die Fälle, in denen die Berufsausbildung erst 

im Status der Duldung aufgenommen wird; Satz 4 gilt auch für die Fälle, in denen 

als Asylbewerber die Berufsausbildung aufgenommen wurde. Mit Satz 1 wird ein 

frühestmöglicher Zeitpunkt für die Antragstellung auf eine Ausbildungsduldung 

festgelegt. Dieser beträgt sieben Monate vor dem im Ausbildungsvertrag genann-

ten Datum der Aufnahme der Berufsausbildung. Sind die Voraussetzungen für die 

Erteilung der Ausbildungsduldung erfüllt, kann die Ausbildungsduldung frühes-

tens sechs Monate vor Beginn der Berufsausbildung erteilt werden; für den Zeit-

raum zwischen Antragstellung und dem frühestmöglichen Zeitpunkt der Erteilung 

der Ausbildungsduldung ist eine Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3 zu erteilen. 

Voraussetzung für die Erteilung der Ausbildungsduldung ist grundsätzlich, dass 

zum Zeitpunkt der Erteilung der Ausbildungsduldung der Berufsausbildungsver-

trag in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse bei der zuständigen 

Stelle (insbesondere gemäß § 34 Berufsbildungsgesetz, BBiG oder § 28 Absatz 1 

Handwerksordnung, HWO) eingetragen ist oder in den Fällen, in denen die Be-

rufsausbildung in vorwiegend schulischer Form erfolgt, eine Bestätigung der Bil-

dungseinrichtung über die Zulassung vorliegt. Es ist aber auch ausreichend, wenn 

bei Antragstellung auf die Ausbildungsduldung ein Nachweis darüber erbracht 

wird, dass die Eintragung des Berufsausbildungsvertrags in das Verzeichnis der 

Berufsausbildungsverhältnisse bei der zuständigen Stelle beantragt wurde. Bei 

frühzeitig abgeschlossenen Berufsausbildungsverträgen wird mit dem Ein-Mo-

natszeitraum zwischen Beantragung und Erteilung der Ausbildungsduldung ein 

Zeitraum abgedeckt, in dem erfahrungsgemäß die Eintragung erfolgt ist. Liegt 

zum Erteilungszeitpunkt noch kein Nachweis über die Eintragung vor, ist seitens 

der Ausländerbehörde zu prüfen, ob gegebenenfalls ein Scheinausbildungsver-

hältnis vorliegt. 

60c.3.2 Mit Satz 4 wird die bislang geltende Regelung zur Erteilungsdauer übernommen. 

Die Ausbildungsduldung wird für die im Ausbildungsvertrag bestimmte Dauer der 

Berufsausbildung erteilt. Besteht der Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, 

so verlängert sich das Berufsausbildungsverhältnis auf Antrag des Auszubilden-

den bis zur nächsten Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr (§ 21 Absatz 

3 BBiG). Dieser Rechtsanspruch des Auszubildenden besteht unabhängig von 

einer Zustimmung des Ausbildungsbetriebs und lässt die Rechte und Pflichten 

aus dem Ausbildungsverhältnis unberührt; sie gelten in vollem Umfang fort. Die 

Frage, ob zu erwarten ist, dass der Auszubildende die Prüfung besteht, spielt da-

bei keine Rolle. Die Verlängerung wird auch im Verzeichnis der Berufsausbil-

dungsverhältnisse eingetragen (§ 36 Absatz 1 BBiG, § 30 Absatz 1 HWO). Dies 

hat zur Folge, dass die Ausbildungsduldung für den Verlängerungszeitraum der 

Berufsausbildung zu verlängern ist. Gleiches gilt in den Fällen von § 8 Absatz 2 

BBiG, wonach in Ausnahmefällen auch ohne nichtbestandene Abschlussprüfung 
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die zuständige Stelle auf Antrag des Auszubildenden die Ausbildungszeit verlän-

gern kann, wenn die Verlängerung erforderlich ist, um das Ausbildungsziel zu er-

reichen. 

Zu Absatz 4: 

60c.4 In Absatz 4 werden die bisherigen Gründe für das Erlöschen zusammengefasst 

und um den Erlöschenstatbestand des Vorliegens von Bezügen zu extremisti-

schen oder terroristischen Organisationen oder deren Unterstützung sowie den 

Erlöschenstatbestand der vorzeitigen Beendigung oder des Abbruchs der Ausbil-

dung ergänzt. 

Zu Absatz 5: 

60c.5 Mit Absatz 5 werden die bisherigen Sätze 7 bis 8 des § 60a Absatz 2 übernom-

men. In Satz 1 wird durch die Ergänzung klargestellt, dass sämtliche Bildungsein-

richtungen abweichend von § 87 zur Mitteilung verpflichtet sind, wenn die Ausbil-

dung nicht betrieben wird oder abgebrochen wurde (zur Definition „Bildungsein-

richtung“ siehe Anwendungshinweise zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz, 

Nummer 2.12c.0 ff). Damit sind wie bisher neben den Ausbildungsbetrieben auch 

Berufsfachschulen oder vergleichbare Einrichtungen in den Fällen eines Ausbil-

dungsabbruchs durch einen Ausländer mit einer Ausbildungsduldung ausdrück-

lich von der Meldepflicht erfasst. Die in § 87 Absatz 1 geregelte allgemeine Aus-

nahme, wonach Schulen sowie sonstige Bildungs- und Erziehungseinrichtungen 

von der Mitteilungspflicht an die Ausländerbehörde ausgenommen sind, tritt hinter 

die spezielle Regelung nach § 60c Absatz 5 zurück. Gegenüber der bisherigen 

Regelung wird die Regelfrist, in der die Bildungseinrichtung zur Mitteilung ver-

pflichtet sind, auf zwei Wochen verlängert. Ein Verstoß gegen diese Mitteilungs-

pflicht ist nach § 98 Absatz 2a Nummer 4 bußgeldbewehrt. 

Zu Absatz 6: 

60c.6.1 Der bislang in § 60a Absatz 2 Satz 10 bis 11 geregelte Anspruch auf einmalige 

Erteilung einer sechsmonatigen Duldung nach Abbruch der Ausbildung zur Suche 

nach einem anderen Ausbildungsplatz und nach erfolgreichem Ausbildungsab-

schluss zur Suche nach einer der erworbenen Qualifikation entsprechenden Be-

schäftigung wird ohne Änderungen weitergeführt. 

Ist die Duldung wegen vorzeitiger Beendigung oder Abbruchs der Ausbildung er-

loschen, ist es hinsichtlich der neuen Berufsausbildung unerheblich, ob ein Wech-

sel des Berufsfeldes oder ein Wechsel von einer betrieblichen in eine schulische 

Ausbildung (oder umgekehrt) erfolgt. 

Für die Erteilung der neuen Duldung gelten wieder vollumfänglich die Erteilungs-

voraussetzungen und Versagungsgründe des § 60c. 
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Die neue Duldung nach § 60c Absatz 1 ist für den gesamten Zeitraum der im 

Ausbildungsvertrag festgelegten neuen qualifizierten Berufsausbildung zu ertei-

len. 

Ist die sofortige Erteilung einer neuen Ausbildungsduldung nicht möglich ist, ist 

die einmalige Erteilung einer Duldung nach Absatz 6 Satz 1 zur Suche eines 

neuen Ausbildungsplatzes zu prüfen. 

60c.6.2 Die einmalige Duldung zur Suche nach einer weiteren Ausbildungsstelle ist unab-

hängig vom Zeitpunkt des Abbruches und unabhängig vom Grund des Abbruches 

zu erteilen. Die Regelung gilt auch für die Fälle, in denen eine Ausbildung in einem 

Assistenz- und Helferberuf erfolgt. 

Zu Absatz 7: 

60c.7 Mit Absatz 7 wird den Fällen Rechnung getragen, in denen die Klärung der Iden-

tität nicht herbeigeführt werden konnte, obwohl der Ausländer alle erforderlichen 

und zumutbaren Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen hat. In diesen Fäl-

len besteht kein Anspruch auf Erteilung der Ausbildungsduldung, die Erteilung der 

Ausbildungsduldung im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist aber im Ermessen der 

Ausländerbehörde möglich. Für die Duldung nach Absatz 7 gelten die gleichen 

besonderen Rechte wie für die Duldung nach Absatz 1. 

Zu Absatz 8: 

60c.8 Absatz 8 dient der Klarstellung, dass im Vorfeld einer Ausbildungsduldung oder 

zusätzlich zu ihr Duldungen nach § 60a aus tatsächlichen oder rechtlichen Grün-

den oder aus anderen dringenden humanitären oder persönlichen Gründen, bei-

spielsweise wegen Krankheit oder aus erheblichem öffentlichem Interesse wei-

terhin erteilt werden können. Da die Erteilung einer Duldung zum Zweck der Be-

rufsausbildung nunmehr in § 60c geregelt ist, kann das Absolvieren einer Berufs-

ausbildung allein jedoch kein Grund für die Erteilung einer Duldung nach § 60a 

Absatz 2 Satz 3 sein. Dies gilt auch dann, wenn die Ausbildungsduldung aus Aus-

schluss- oder Versagungsgründen nach § 60c nicht erteilt werden kann. Dem 

steht nicht entgegen, im Fall der Duldung nach § 60a aus tatsächlichen oder 

rechtlichen oder aus anderen dringenden humanitären oder persönlichen Grün-

den oder erheblichen öffentlichen Interessen eine Beschäftigungserlaubnis für 

eine Ausbildung zu erteilen, wenn kein Versagungsgrund nach § 61 Absatz 1 Satz 

1 i.V.m. Satz 2, zweiter Halbsatz AsylG, § 60a Absatz 6 oder § 60b Absatz 5 

vorliegt. Diese Duldung entfaltet jedoch nicht den langfristigen Schutz vor Aufent-

haltsbeendigung während der gesamten Zeit der Ausbildung und auch nicht die 

besonderen Rechte, die mit der Ausbildungsduldung verbunden sind. Dies gilt 

insbesondere für die Erteilungsdauer, Arbeitsplatzsuche und den Anspruch auf 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18a Absatz 1a a.F. bzw. § 19d Absatz 

1a n.F. Soweit die Voraussetzungen erfüllt sind, ist in diesen Fällen lediglich die 

Ermessensregelung zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18a Absatz 

1 eröffnet. 
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Bezüglich der Fallgestaltungen, in denen die Erteilung einer Duldung nach § 60a 

Absatz 2 Satz 3 in Betracht kommt, wird auf die Ausführungen unter Teil III, Ziffer 

2 der Allgemeinen Anwendungshinweise des Bundesministeriums des Innern 

vom 30. Mai 2017 zur Duldungserteilung nach § 60a Aufenthaltsgesetz hingewie-

sen. Entsprechend kann eine Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3 bei vorliegen-

dem Ausbildungsvertrag vor der frühestmöglichen Antragstellung in Betracht 

kommen, sofern die Frist nach § 60c Absatz 2 Nummer 2 von 3 Monaten, in denen 

die Person im Besitz einer Duldung ist, bereits verstrichen ist. 

Zu § 18a Absatz 1a / § 19d Absatz 1a AufenthG 

18a.1a.0 Die Rechtsgrundlage wurde lediglich redaktionell an den neuen Standort der Aus-

bildungsduldung angepasst. Da nach der künftigen Rechtslage eine geklärte 

Identität bzw. das Ergreifen aller erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen Vo-

raussetzung für die Erteilung der Ausbildungsduldung ist, wird beim Wechsel in 

die Aufenthaltserlaubnis nach § 18a auf die in Absatz 1 Nummer 4 und 5 (ab 1. 

März 2020: § 19d Absatz 1 Nummer 4 und 5) genannten Erteilungsvoraussetzun-

gen verzichtet. 

18a.1a.1 Weiterhin sind jedoch ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache erforder-

lich. Wenn eine Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen wurde mit einer 

schriftlichen und mündlichen Abschlussprüfung, die in deutscher Sprache erfolgt, 

ist ohne weiteren Nachweis durch ein Sprachzertifikat davon auszugehen, dass 

die geforderten ausreichenden deutschen Sprachkenntnisse vorliegen. 

18a.1a.2 Mit der Übergangsregelung in § 104 Absatz 15 zu den bis zum 31. Dezember 

2019 erteilten Duldungen zur Absolvierung einer Berufsausbildung wird in diesen 

Fällen ein Ineinandergreifen von alter und neuer Rechtslage beim Übergang aus 

der Ausbildungsduldung in eine Aufenthaltserlaubnis zur Beschäftigung gewähr-

leistet, indem die bis zum 31. Dezember 2019 noch unterschiedlichen Vorausset-

zungen für die Erteilung der Ausbildungsduldung nach § 60a Absatz 2 Satz 4 bis 

12 und der Aufenthaltserlaubnis nach § 18a Absatz 1a angeglichen werden. Nach 

der bis zum 31. Dezember 2019 bestehenden Rechtslage war die Erteilung der 

Ausbildungsduldung auch dann möglich, wenn der Ausländer, bevor ihm eine Be-

schäftigungserlaubnis erteilt wurde, über seine Identität getäuscht hat oder es zu 

vertreten hatte, dass aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden 

konnten, solange er davon Abstand genommen hat, da anderenfalls wegen § 60a 

Absatz 6 Nummer 2 die für die Erteilung der Ausbildungsduldung erforderliche 

Beschäftigungserlaubnis nicht hätte erteilt werden können. Die daran anknüp-

fende spätere Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 18a (ab 1. März 2020: 

§ 19d) schließt jedoch auch diejenigen Fälle aus, in denen in der Vergangenheit 

über die Identität getäuscht wurde oder es der Ausländer zu vertreten hatte, dass 

aufenthaltsbeendende Maßnahmen nicht vollzogen werden konnten. Somit sind 

Fallgestaltungen möglich, in denen zwar die Ausbildungsduldung erteilt werden 

konnte, nicht aber nach erfolgreichem Abschluss der Berufsausbildung die Auf-

enthaltserlaubnis nach § 18a (ab 1. März 2020: § 19d). Dieser Widerspruch wird 

mit der Regelung des neuen Absatzes 15 aufgelöst. Erfasst sind hier auch die 
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Fälle, in denen die Klärung der Identität nicht herbeigeführt werden konnte, ob-

wohl der Ausländer alle erforderlichen und ihm zumutbaren Maßnahmen für die 

Identitätsklärung ergriffen hat. 

18a.3 Hinweis auf Grund verschiedener Nachfragen: 

Nach § 18a Absatz 3 (ab 1. März 2020: § 19d Absatz 3) kann die Aufenthaltser-

laubnis nach § 18a Absatz 1 abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 1 erteilt werden, 

wenn die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind. Damit besteht in den Fällen, in 

denen der Asylantrag unanfechtbar abgelehnt oder der Asylantrag zurückgenom-

men wurde, nicht die Folge, dass ein Aufenthaltstitel nur nach Abschnitt 5 möglich 

ist. Diese Regelung hat besondere Bedeutung für die Fälle, in denen bereits wäh-

rend langer Asylverfahren z.B. auf Grund von Gerichtsverfahren eine qualifizierte 

Berufsausbildung oder ein Hochschulstudium abgeschlossen wurde. Bei Rück-

nahme des Asylantrags auch in diesem Verfahrensstadium kann somit eine Auf-

enthaltserlaubnis nach § 18a Absatz 1 erteilt werden. 

Familienangehörige des Inhabers einer Ausbildungsduldung 

 Die Neufassung zur Ausbildungsduldung enthält keine Regelungen in Bezug auf 

die Familienangehörigen des Inhabers einer Ausbildungsduldung. Anders als in 

den Fällen, in denen humanitäre Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen 

eine vorübergehende Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet erfordern, 

beruht die Ausbildungsduldung auf der persönlichen Entscheidung des Auslän-

ders, gegebenenfalls trotz vollziehbarer Ausreisepflicht von Angehörigen eine Be-

rufsausbildung in Deutschland aufzunehmen. Entsprechend ergeben sich unmit-

telbar aus der Erteilung einer Ausbildungsduldung weder Möglichkeiten des Fa-

miliennachzugs noch ein Anspruch auf Erteilung von Duldungen an Familienan-

gehörige aus Gründen des familiären Zusammenlebens. Die Duldung der Eltern 

und Geschwister eines minderjährigen Ausländers mit Ausbildungsduldung sowie 

der minderjährigen Kinder und des Ehegatten eines Ausländers mit Ausbildungs-

duldung kann gemäß § 60a Absatz 2 Satz 3 aus dringenden humanitären oder 

persönlichen Gründen nach Ermessen der Ausländerbehörden erteilt werden. Ei-

nem volljährigen Ausländer wird jedoch in der Regel die vorübergehende Tren-

nung von seinen Eltern und Geschwistern zum Zweck der Durchführung einer 

Ausbildung zuzumuten sein. 

Speichersachverhalte im Ausländerzentralregister 

Angepasst an die neue Verortung der Ausbildungsduldung in § 60c und der neben 

der Anspruchsregelung mit § 60c Absatz 7 neu eingeführten Ermessensregelung 

wird nunmehr bei der Speicherung im Ausländerzentralregister zwischen den 

Fallgestaltungen eines Anspruchs und einer Erteilung im Ermessen der Auslän-

derbehörde unterschieden. Die entsprechenden Speichersachverhalte stehen ab 

KW 7/2020 im AZR zur Verfügung. 
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Zur Beschäftigungsduldung, § 60d AufenthG 

60d.0 Mit § 60d werden klare Kriterien für eine langfristige Duldung definiert, die Ausrei-

sepflichtigen, die durch ihre Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt sichern und 

gut integriert sind, durch ihre dreißigmonatige Erteilungsdauer und die Perspek-

tive des Hineinwachsens in eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25b Absatz 1 i.V.m. 

dem neuen Absatz 6 oder bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 18a Absatz 

1 (ab 1. März 2020: § 19d Absatz 1) einen verlässlichen Status vermittelt. Die 

Beschäftigungsduldung ist ein Unterfall der Duldung aus persönlichen Gründen 

nach § 60a Absatz 2 Satz 3. 

60d.0.1 Die Beschäftigungsduldung ist als Stichtagsregelung ausgestaltet. Stichtag ist der 

1. August 2018. Nur wenn die Einreise bis einschließlich des Stichtages erfolgt 

ist, kann die Beschäftigungsduldung nach § 60d erteilt werden. Kann durch den 

Ausländer kein Nachweis über das Einreisedatum geführt werden, gilt das im Aus-

länderzentralregister hinterlegte Einreisedatum (vgl. Begründung zur Einführung 

dieses Stichtags in der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und 

Heimat des Deutschen Bundestags, Drucksache 19/10707). Wenn dem AZR die-

ses Datum nicht zu entnehmen ist, gilt bei Asylsuchenden das Datum im An-

kunftsnachweis. Liegt auch dieses nicht vor, gilt das Datum des Asylgesuchs, an-

sonsten das Datum des Asylantrags. 

60d.0.2 Die Beschäftigungsduldung ist als Regelanspruch ausgestaltet. Das bedeutet, 

dass für die Erteilung der Beschäftigungsduldung auf der Tatbestandsseite alle 

Voraussetzungen vorliegen müssen, aber in atypischen Fällen ausnahmsweise 

dennoch eine Versagung möglich ist, auch wenn keiner der konkret genannten 

Versagungsgründe erfüllt ist. 

60d.0.4 Wird im Zeitpunkt der Entscheidung über eine Beschäftigungsduldung gegen den 

beschäftigten Geduldeten wegen des Verdachts auf eine vorsätzliche Straftat er-

mittelt, ist nach § 79 Absatz 4 die Entscheidung über die Erteilung der Beschäfti-

gungsduldung bis zum Abschluss des Verfahrens, im Fall einer gerichtlichen Ent-

scheidung bis zu deren Rechtskraft, auszusetzen, es sei denn, über die Beschäf-

tigungsduldung kann ohne Rücksicht auf den Ausgang des Verfahrens entschie-

den werden. Gemäß § 60d Absatz 1 Nummer 7 schließen nur Verurteilungen we-

gen vorsätzlicher Straftaten mit Ausnahme derjenigen Straftaten, die nach dem 

Aufenthaltsgesetz oder dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen werden 

können, die Erteilung der Beschäftigungsduldung aus. Betreffen die Ermittlungen 

den Ehegatten oder Lebenspartner, sind diese für die Erteilung der Beschäfti-

gungsduldung unerheblich. Führt das Verfahren gegen den Ehegatten oder Le-

benspartner jedoch zu einer Verurteilung, ist der Widerruf der Beschäftigungsdul-

dung nach Absatz 3 Satz 1 zu prüfen, da mit der Verurteilung ein Versagungs-

grund nach Absatz 1 Nummer 7 erfüllt sein kann. 

60d.0.5 Mit § 104 Absatz 16 wurde eine Übergangsregelung für die Fälle getroffen, in 

denen einem Geduldeten bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Beschäf-

tigungserlaubnis erteilt wurde, der Geduldete jedoch nach der Ergänzung von 
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§ 60a Absatz 6 Nummer 3 einem Beschäftigungsverbot unterliegen würde. Diese 

Übergangsregelung hat zur Folge, dass die neuen tatbestandlichen Versagungs-

gründe nicht zu einer nachträglichen Versagung der Beschäftigungserlaubnis füh-

ren und die Beschäftigung fortgesetzt werden kann. In diesen Fällen ist die bis 

zum 31. Dezember 2019 geltende Fassung des § 60a Absatz 6 auch bei der Ent-

scheidung über die Verlängerung der Erlaubnis der Beschäftigung zur Fortfüh-

rung des bestehenden Beschäftigungsverhältnisses anzuwenden. Bei einem 

Wechsel des Beschäftigungsverhältnisses ist jedoch die neue Rechtslage anzu-

wenden. 

Zu Absatz 1: 

60d.1 Durch die gewählte Formulierung in Absatz 1 wird ausdrücklich darauf abgestellt, 

dass die Erteilungsvoraussetzungen, die an den Ausländer und seinen Ehegatten 

oder Lebenspartner gerichtet sind, wie z.B. nach Absatz 1 Nummer 1 oder Num-

mer 7, von beiden Personen zu erfüllen sind, während andere Voraussetzungen 

nur von dem beschäftigten Ausländer zu erfüllen sind, z.B. nach Absatz 1 Num-

mer 2 bis 6. Die dem Ehegatten oder dem Lebenspartner zu erteilende Duldung 

ist somit keine rein akzessorische Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3, sondern 

ebenfalls eine Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3 i.V.m. § 60d. Erfüllt einer der 

beiden Personen eine oder mehrere der für beide Personen geltenden Voraus-

setzungen nicht, kommt die Erteilung der Beschäftigungsduldung für kein Famili-

enmitglied, auch nicht für den beschäftigten Geduldeten, in Betracht (siehe dazu 

auch Nummer 60d.1.7 und 60d.1.8). Die Beschäftigungsduldung kann somit nicht 

für einzelne Familienmitglieder erteilt werden, wenn die Voraussetzungen nach 

§ 60d, die auch andere Familienmitglieder erfüllen müssen, nicht oder nicht voll-

ständig vorliegen. 

60d.1.1 Nach Absatz 1 Nummer 1 muss die Identität des Ausländers und seines Ehegat-

ten oder Lebenspartners geklärt sein. In Bezug auf die Anforderungen an die zum 

Nachweis der Identität geeigneten Dokumente wird auf die Begründung zu § 60c 

Absatz 2 Nummer 3 verwiesen (siehe Nummer 60c.2.3.1 und 60c.2.3.2). Wie bei 

§ 60c werden mit Buchstaben a bis c Regelungen für Einreisen in den in diesen 

Nummern bestimmten Zeiträumen getroffen. Aufgrund der Ausgestaltung der Be-

schäftigungsduldung als Stichtagsregelung ist keine Regelung zur Identität von 

Ausländern, die nach dem 1. August 2018 eingereist sind, erforderlich. In den 

Fällen, in denen der Ausländer in den durch die Nummer 1 gesetzten Fristen alle 

ihm zumutbare Maßnahmen zur Identitätsklärung unternommen hat, diese jedoch 

nicht bis zum Ende der Frist abgeschlossen werden konnte, verhindert eine spä-

tere, aber vor der Entscheidung über die Beschäftigungsduldung erfolgte Identi-

tätsklärung nicht den Regelanspruch auf die Erteilung der Beschäftigungsdul-

dung. Hat der Ausländer alle erforderlichen und ihm zumutbaren Maßnahmen der 

Identitätsklärung ergriffen, ohne dass diese Erfolg hatten, steht die Erteilung der 

Beschäftigungsduldung im Ermessen der Ausländerbehörde (siehe Nummer 

60d.4). 
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60d.1.2 Durch die Anforderung des vorangegangenen Besitzes einer Duldung seit min-

destens zwölf Monaten in Absatz 1 Nummer 2 wird die Erteilung der Beschäfti-

gungsduldung im direkten Anschluss an einen ablehnenden Asylbescheid ausge-

schlossen. Der Zeitraum gibt den Ausländerbehörden die Möglichkeit, aufent-

haltsbeendende Maßnahmen durchzuführen. In dem geforderten Zwölf-Monats-

Zeitraum muss der Ausländer durchgängig geduldet gewesen sein. Unschädlich 

sind bei der Beurteilung des Zwölf-Monats-Zeitraumes kurzfristige Unterbrechun-

gen des Besitzes der Duldung, die darauf zurückzuführen sind, dass die Auslän-

derbehörde nach zeitlichem Ablauf einer Duldung für die Zeit der Prüfung von 

Duldungsgründen keine Duldung erteilt hat oder in denen der Ausländer unver-

schuldet, z.B. wegen Krankheit, daran gehindert war, die Duldung rechtzeitig ver-

längern zu lassen. Das Ende einer Duldung wegen des Wegfalls des Duldungs-

grundes und die Erteilung einer neuen Duldung wegen eines neuen Duldungs-

grundes, der zu einer veränderten Sachlage im Hinblick auf die Durchführung von 

aufenthaltsbeendenden Maßnahmen führt, lassen hingegen den Zwölf-Monats-

Zeitraum mit Erteilung der neuen Duldung neu beginnen. 

60d.1.3 An die in Absatz 1 Nummer 3 enthaltene Voraussetzung einer 18-monatigen so-

zialversicherungspflichtigen Beschäftigung werden zwar keine Anforderungen in 

Bezug auf die Qualifikation gestellt, diese muss jedoch mindestens 35 Stunden 

pro Woche betragen. Erfasst von der geforderten sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigung ist jede Art der Beschäftigung im Sinne von § 7 des Vierten Buches 

Sozialgesetzbuch. Bei dem zugrundeliegenden Beschäftigungsverhältnis muss 

es sich nicht um ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis handeln. Der gefor-

derte zeitliche Umfang der Beschäftigung gilt gleichermaßen für alleinstehende 

wie für mit eigener Familie zusammenlebende geduldete Beschäftigte. Bei Allein-

erziehenden muss die wöchentliche Arbeitszeit mindestens 20 Stunden pro Wo-

che betragen. Das Beschäftigungsverhältnis muss nicht durchgängig bei einem 

Arbeitgeber bestanden haben. Im Einzelfall können sich aus ständig wechselnden 

Beschäftigungsverhältnissen jedoch Gründe ergeben, die einen atypischen Ein-

zelfall darstellen, der entgegen des Regelanspruchs die Versagung der Beschäf-

tigungserlaubnis rechtfertigen kann. Dies kann dann gegeben sein, wenn die Be-

schäftigungsverhältnisse mehrfach vor Ablauf der Befristung durch den Arbeits-

vertrag vorzeitig beendet wurden, so dass die Prognose einer nachhaltigen In-

tegration in den Arbeitsmarkt nicht möglich ist. Demgegenüber wird die Aneinan-

derreihung mehrerer befristeter Beschäftigungsverhältnisse in der Regel der Er-

teilung einer Beschäftigungserlaubnis nicht entgegenstehen (zu kurzfristigen Un-

terbrechungen siehe Nummer 60d.3.1). 

60d.1.4 Nach Absatz 1 Nummer 4 muss der Lebensunterhalt des ausreisepflichtigen er-

werbstätigen Ausländers – also nicht auch derjenige seines Ehegatten/Lebens-

partners und der Kinder - in den letzten zwölf Monaten vor Antragstellung voll-

ständig durch die Beschäftigung gesichert gewesen sein. Das bedeutet, dass aus-

schließlich das durch die Beschäftigung erzielte Einkommen berücksichtigt wird. 

Keine Berücksichtigung finden daher Mittel, die von anderer Seite - öffentlich oder 
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nichtöffentlich - dem beschäftigten Geduldeten unabhängig von der Beschäfti-

gung zur Verfügung gestellt werden. Der Bezug von Arbeitslosengeld I nach dem 

SGB III während der nicht zur Unterbrechung der Beschäftigungszeit (siehe Num-

mer 60d.3.1) führenden Arbeitslosigkeit steht der eigenständigen Lebensuntersi-

cherung im Sinne dieser Regelung nicht entgegen. 

60d.1.5 Mit der Anforderung von Absatz 1 Nummer 5 kommt zum Ausdruck, dass der 

Lebensunterhalt des ausreisepflichtigen erwerbstätigen Ausländers auch weiter-

hin durch seine Beschäftigung gesichert sein muss. Dies ist insofern von Bedeu-

tung, als bei Wegfall der eigenständigen Lebensunterhaltssicherung ein Wider-

rufsgrund nach Absatz 3 Satz 1 gegeben ist. Der Lebensunterhalt muss jedoch 

allein für die erwerbstätige Person durch ihre Beschäftigung gesichert sein, nicht 

für den Ehegatten oder den Lebenspartner und zur Bedarfsgemeinschaft gehö-

rende Kinder. 

60d.1.6 Die Intention der Beschäftigungsduldung, nur gut integrierte Geduldete zu erfas-

sen, kommt in Absatz 1 Nummer 6 zum Ausdruck, nach der der Ausländer min-

destens über hinreichende mündliche deutsche Sprachkenntnisse (A 2) verfügen 

muss, auch wenn er zuvor keinen tatsächlichen Zugang zu einem Integrations-

kurs hatte. Da Sprachstandzertifikate, die ausschließlich auf mündliche Sprach-

kenntnisse abstellen, in der Regel nicht ausgestellt werden, kann auch auf 

Sprachstandzertifikate zurückgegriffen werden, die deutsche Sprachkenntnisse 

hinsichtlich mündlicher und schriftlicher Kenntnisse bescheinigen. Der Gemein-

same Europäische Referenzrahmen für Sprachen definiert die Niveaustufe A 2 

wie folgt: 

„Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von 

ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person 

und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, 

routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und 

direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. 

Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Um-

gebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschrei-

ben.“ 

Soweit kein Sprachstandzertifikat vorgelegt werden kann, sind die deutschen 

Sprachkenntnisse durch die Ausländerbehörde anhand der Definition nach dem 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen zu beurteilen. In der 

Regel werden die geforderten mündlichen deutschen Sprachkenntnisse vorlie-

gen, wenn das Gespräch zur Erteilung der Beschäftigungsduldung mit dem Be-

schäftigten in deutscher Sprache geführt werden kann. 

60d.1.7 Nach Absatz 1 Nummer 7 sind Ausländer vom Erwerb der Beschäftigungsduldung 

ausgeschlossen, die unabhängig vom Strafmaß wegen einer vorsätzlichen Straf-

tat verurteilt wurden. Außer Betracht bleiben jedoch grundsätzlich Straftaten, die 

nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen 

werden können und zu Verurteilungen zu einer Geldstrafe von nicht mehr als 
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neunzig Tagessätzen geführt haben. Der Ausschlussgrund ist erfüllt, wenn auch 

nur der Ausländer, nur der Ehegatte oder nur der Lebenspartner wegen einer 

oben genannten Straftat verurteilt wurde; ein Straftäter unter den Vorgenannten 

verhindert die Beschäftigungsduldung für die gesamte Familie. 

60d.1.8 Nach Nummer 8 sind der Ausländer und sein Ehegatte oder Lebenspartner vom 

Erwerb der Beschäftigungsduldung ausgeschlossen, wenn einer von ihnen Be-

züge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen hat oder diese un-

terstützt. Auch hier verhindert der bei einem der Personen vorliegende Aus-

schlussgrund die Beschäftigungsduldung für die gesamte Familie. 

60d.1.9 Soweit bei Beantragung der Beschäftigungsduldung eine Ausweisungsverfügung 

oder eine Abschiebungsanordnung nach § 58a vorliegt, schließen diese mit Ab-

satz 1 Nummer 9 die Erteilung einer Beschäftigungsduldung aus. Damit wird ge-

währleistet, dass in den genannten Fällen eine Aufenthaltsbeendigung nicht an 

einem Regelanspruch auf Erteilung einer Beschäftigungsduldung scheitern kann. 

Für die Fälle, in denen die Ausweisung oder Abschiebungsanordnung nach § 58a 

erst während der Laufzeit einer Beschäftigungsduldung erfolgt, gilt Absatz 3 

Satz 1 (siehe Nummer 60d.3). 

60d.1.10 Da aus der Beschäftigungsduldung ein Übergang in die Aufenthaltserlaubnis 

auch nach § 25b Absatz 6 unabhängig von der Aufenthaltsdauer im Bundesgebiet 

möglich ist, wird in Absatz 1 Nummer 10 wie in § 25b Absatz 1 Nummer 5 gefor-

dert, dass die mit dem beschäftigten Geduldeten in familiärer Lebensgemein-

schaft lebenden Kinder im schulpflichtigen Alter tatsächlich die Schule besuchen 

müssen und bei den Kindern keiner der in § 54 Absatz 2 Nummer 1 bis 2 genann-

ten Fälle vorliegt (rechtskräftige Verurteilung wegen einer oder mehrerer vorsätz-

licher Straftaten zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten oder zu 

einer Jugendstrafe von mindestens einem Jahr und die Vollstreckung der Jugend-

strafe wurde nicht zur Bewährung ausgesetzt), und sie nicht wegen eines vorsätz-

lichen Verstoßes gegen § 29 Absatz 1 Nummer 1 des Betäubungsmittelgesetzes 

rechtskräftig verurteilt wurden. Die Erfüllung dieser Voraussetzungen ist nicht auf 

den zwölf- bzw. achtzehn-Monatszeitraum nach § 60d Absatz 1 Nummer 2 und 3 

beschränkt, sondern umfasst den gesamten zurückliegenden Aufenthaltszeit-

raum in Deutschland, im Hinblick auf den Schulbesuch jedoch nur hinsichtlich der 

Zeiträume, in denen dieser rechtlich und tatsächlich möglich war. 

60d.1.10.1 Über den tatsächlichen Schulbesuch ist ein Nachweis zu führen. Dies kann ins-

besondere durch Vorlage von Zeugnissen mindestens des letzten Schuljahres 

und einer aktuellen Schulbescheinigung geschehen. Ein tatsächlicher Schulbe-

such kann zudem nur dann angenommen werden, wenn das schulpflichtige Kind 

während eines Schuljahres allenfalls an einzelnen, wenigen Tagen unentschul-

digt dem Schulunterricht ferngeblieben ist (OVG Lüneburg, Beschluss vom 20. 

Januar 2009 – 10 ME 442/08 –, juris). Unschädlich sind längere Abwesenheiten 

dann, wenn die Abwesenheit nicht von dem schulpflichtigen Kind verschuldet 

sind, wie zum Beispiel bei einer nachgewiesenen längeren Erkrankung, die durch 
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ein ärztliches Attest belegt ist oder in den Fällen, in denen Schulen oder Kommu-

nen eine Anmeldung an einer Schule abgelehnt haben. Mit dem tatsächlichen 

Schulbesuch wird die Bereitschaft zur Integration und die erfolgreiche Eingliede-

rung der Familie in die hiesigen Lebensverhältnisse dokumentiert. Weist auch nur 

eines der schulpflichtigen Kinder keinen tatsächlichen Schulbesuch nach, ist die 

gesamte Familie von der Erteilung der Beschäftigungsduldung ausgeschlossen. 

60d.1.10.2 Weiter dürfen bei den Kindern keiner der in § 54 Absatz 2 Nummer 1 bis 2 ge-

nannten Fälle vorliegen, sie dürfen mithin nicht wegen einer oder mehrerer vor-

sätzlicher Straftaten rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs 

Monaten oder zu einer Jugendstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt worden 

sein, deren Vollstreckung nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist. Ferner dür-

fen sie nicht wegen einer vorsätzlichen Straftat nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 

des Betäubungsmittelgesetzes rechtskräftig verurteilt worden sein. Nach § 29 Ab-

satz 1 Nummer 1 des Betäubungsmittelgesetzes wird bestraft, wer Betäubungs-

mittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie, ohne Handel zu 

treiben, einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt 

oder sich in sonstiger Weise verschafft. Auch hier gilt, dass eine entsprechende 

Verurteilung eines Kindes die gesamte Familie von der Erteilung der Beschäfti-

gungsduldung ausschließt. 

60d.1.11 Zusätzlich müssen der beschäftigte Geduldete und sein Ehegatte oder Lebens-

partner nach Absatz 1 Nummer 11 an einem Integrationskurs teilgenommen und 

diesen erfolgreich abgeschlossen haben, soweit sie durch die zuständigen Be-

hörden nach § 44a Absatz 1 zur Teilnahme verpflichtet wurden und ein Kursplatz 

tatsächlich zur Verfügung stand. Von einem erfolgreichen Abschluss kann abge-

sehen werden, wenn der Abbruch des Integrationskurses nicht von der gedulde-

ten Person zu vertretenden ist, z.B. bei Schwangerschaft. 

Zu Absatz 2: 

60d.2 Mit Absatz 2 wird die Dauer der Erteilung der Duldung an die mit dem beschäftig-

ten Geduldeten in familiärer Lebensgemeinschaft lebenden minderjährigen Kin-

der geregelt. Es handelt sich hierbei um eine Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 

3 i.V.m. § 60d Absatz 2. 

Die Duldung wird auch dann für 30 Monate erteilt, wenn das minderjährige Kind 

in dem 30-Monats-Zeitraum volljährig wird. 

Darüber hinaus ist im Einzelfall zu prüfen, ob anstelle der Aufenthaltserlaubnis 

nach § 25b Absatz 6 bereits vorzeitig eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a erteilt 

werden kann. 

Zu Absatz 3: 

60d.3 Absatz 3 regelt den Widerruf der Beschäftigungsduldung in den Fällen, in denen 

eine oder mehrere Erteilungsvoraussetzungen im Laufe der Duldungszeit nicht 

mehr vorliegen. 
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60d.3.1 Ausdrücklich geregelt wird, dass kurzfristige Unterbrechungen der Beschäftigung, 

die nicht vom Ausländer zu vertreten sind, unberücksichtigt bleiben. Kurzfristig 

sind dabei Unterbrechungen von jeweils maximal drei Monaten. Diese kurzfristi-

gen Unterbrechungen sind nicht nur in Bezug auf den Widerruf der Beschäfti-

gungsduldung unbeachtlich, sondern auch in Hinsicht auf die Voraussetzung der 

18-monatigen Vorbeschäftigung für die Erteilung der Beschäftigungsduldung. Da 

die Formulierung im Gesetzestext ausdrücklich den Plural („kurzfristige Unterbre-

chungen“) verwendet, sind auch mehrere Unterbrechungen unschädlich. Wichtig 

ist jedoch, dass es sich dabei lediglich um Unterbrechungen handelt, d.h. die Be-

schäftigung muss den ganz überwiegenden zeitlichen Anteil bestimmen. Zudem 

muss die tatsächliche Beschäftigungszeit als Voraussetzung für die Erteilung der 

Duldung insgesamt mindestens 18 Monate betragen. 

60d.3.2 Der Wegfall des Ausreisehindernisses rechtfertigt nicht den Widerruf der Beschäf-

tigungsduldung. 

60d.3.3 Da der Bestand des Beschäftigungsverhältnisses Grundlage für die Beschäfti-

gungsduldung ist, wird mit Satz 3 und 4 sowohl dem Arbeitgeber als auch dem 

Ausländer eine Mitteilungspflicht gegenüber der Ausländerbehörde aufgegeben, 

die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb von zwei Wochen 

mitzuteilen. Der Lauf der zwei-Wochen-Frist beginnt mit Kenntnisnahme über die 

Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses. Dies ist in Bezug auf den Arbeit-

geber der Zeitpunkt, in dem die Kündigung des Beschäftigungsverhältnisses dem 

Arbeitnehmer bekanntgegeben wird und nicht bereits die faktische Beendigung 

des Beschäftigungsverhältnisses durch den Arbeitnehmer oder Arbeitgeber. Ar-

beitgeber ist im Sinne dieser Vorschrift die personalverwaltende Stelle, bei der 

auch die Kopie der Duldung aufzubewahren ist, vgl. hierzu § 4a Absatz 5 Nummer 

2. In Bezug auf den Arbeitnehmer ist der Zeitpunkt maßgeblich, in dem ihm die 

Kündigung zugegangen ist bzw. er gegenüber dem Arbeitgeber die Kündigung 

erklärt hat. Der Arbeitnehmer ist bei Erteilung der Beschäftigungsduldung über 

seine Verpflichtung zur fristgemäßen Mitteilung zu unterrichten. Die Mitteilungs-

pflicht wird zu ihrer Wirksamkeit mit einer Sanktionsnorm flankiert. Ein Verstoß 

gegen diese Mitteilungspflicht ist nach § 98 Absatz 2a Nummer 4 bußgeldbe-

wehrt. 

Zu Absatz 4: 

60d.4 Mit Absatz 4 wird den Fällen Rechnung getragen, in denen eine Klärung der Iden-

tität nicht herbeigeführt werden konnte, obwohl der Betroffene alle erforderlichen 

und zumutbaren Maßnahmen für die Identitätsklärung ergriffen hat. In diesen Fäl-

len besteht kein Regelanspruch auf Erteilung der Beschäftigungsduldung, die Er-

teilung der Beschäftigungsduldung im Sinne von Absatz 1 ist in diesen Fällen aber 

im Ermessen der Ausländerbehörde möglich. Für die Duldung nach Absatz 4 gel-

ten die gleichen besonderen Rechte wie für die Duldung nach Absatz 1. Es han-

delt sich dabei um eine Duldung nach § 60d im Sinne des § 25b Absatz 6. 
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Zu Absatz 5: 

60d.5 In Absatz 5 wurde zur Klarstellung der Hinweis aufgenommen, dass Duldungen 

nach § 60a aus anderen tatsächlichen, rechtlichen, dringenden humanitären oder 

persönlichen Gründen, beispielsweise wegen Krankheit, oder erheblichen öffent-

lichen Interessen neben der Beschäftigungsduldung weiterhin erteilt werden kön-

nen, und in diesen Fällen auch eine Beschäftigungserlaubnis erteilt werden kann, 

wenn kein Versagungsgrund nach § 60a Absatz 6 oder § 60b Absatz 5 Satz 2 

vorliegt. 

 

Zu § 25b AufenthG 

Der neue § 25b Absatz 6 regelt den Übergang von der Beschäftigungsduldung zu 

einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b. Hierfür müssen sämtliche Erteilungsvo-

raussetzungen des § 60d zum Zeitpunkt der erstmaligen Erteilung der Aufent-

haltserlaubnis weiterhin erfüllt sein. Erteilt wird eine Aufenthaltserlaubnis nach 

§ 25b Absatz 1, d.h. für ihre Verlängerung gilt dann nur noch § 25b. 

Für die Aufenthaltserlaubnis nach § 25b erforderlich sind jedoch im Vergleich zur 

Beschäftigungsduldung weitergehende Anforderungen an das Vorliegen deut-

scher Sprachkenntnisse: Wenn die Möglichkeit zum Besuch eines Integrations-

kurses bestand, muss der Ausländer nun nicht nur über hinreichende mündliche 

deutsche Sprachkenntnisse, sondern auch über hinreichende schriftliche deut-

sche Sprachkenntnisse verfügen. Sofern der Ausländer verheiratet oder ver-

partnert ist, reicht es aus, wenn einer der beiden Ehepartner über die geforderten 

hinreichenden schriftlichen deutschen Sprachkenntnisse verfügt. Der Nachweis 

erfolgt in der Regel über ein entsprechendes Zertifikat. Die Möglichkeit zum Be-

such eines Integrationskurses besteht dann, wenn der Ausländer von der zustän-

digen Behörde im Rahmen des § 44a Absatz 1 Nummer 4 zur Teilnahme ver-

pflichtet wurde und der Besuch eines Integrationskurses im Rahmen verfügbarer 

Kursplätze (§ 44 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2) tatsächlich möglich war. 

 

Speichersachverhalte im Ausländerzentralregister 

Es ist mit dem Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung eine dif-

ferenzierte Erfassung der Beschäftigungsduldung im AZR vorgesehen. Dabei 

wird jeweils nach den Fallgestaltungen eines Anspruchs oder einer Erteilung im 

Ermessen der Ausländerbehörde unterschieden. Die entsprechenden Speicher-

sachverhalte stehen im AZR ab KW7/2020 zur Verfügung. 

Diese Differenzierung wird mit der Verordnung zur Änderung der Beschäftigungs-

verordnung und der Aufenthaltsverordnung weiter ausgestaltet, um wie bei der 

Speicherung von Aufenthaltstiteln nach §§ 25a und 25b auch die an Ehegatten, 
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Lebenspartner und Kinder erteilten Duldungen nach § 60d differenziert zu erfas-

sen. 

Da die Verordnung zur Änderung der Beschäftigungsverordnung und der Aufent-

haltsverordnung erst nach dem 1. März 2020 in Kraft treten wird, können diese 

Speichersachverhalte voraussichtlich erst später zur Verfügung stehen, nach der-

zeitiger Planung ab KW 18/2020. Die Ausländerbehörden werden gebeten, die 

bis zur Verfügungstellung dieser Speichersachverhalte erteilten Duldungen nach 

§ 60d an Ehegatten, Lebenspartner und Kinder nachzuerfassen. 

 

Exkurs zu § 61 AsylG, Erwerbstätigkeit bestimmter Asylbewerber und Geduldeter 

61.0 AsylG Mit dem Zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht wurden 

auch Neuregelungen in § 61 Absatz 1 AsylG im Hinblick auf die Ausnahmen vom 

grundsätzlichen Erwerbstätigkeitsverbot für Ausländer während der Dauer der 

Pflicht, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, getroffen: Nach neun Monaten 

gibt es einen Arbeitsmarktzugang für Asylbewerber; die Möglichkeit einer Be-

schäftigungserlaubnis für Geduldete besteht nach sechsmonatigem Besitz einer 

Duldung. 

61.0.1 AsylG § 61 Absatz 1 AsylG regelt den Arbeitsmarktzugang von Ausländern, die verpflich-

tet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen. Die Wohnpflicht gilt mit der 

Neuregelung von § 47 AsylG grundsätzlich bis zur Entscheidung des Bundesam-

tes über den Asylantrag und im Falle der Ablehnung des Asylantrags bis zur Aus-

reise oder bis zum Vollzug der Abschiebungsandrohung oder -anordnung. In den 

Fällen des § 47 Absatz 1 Satz 3, Absatz 1a und 1b AsylG gilt diese Wohnpflicht 

über 18 Monate hinaus. Bei minderjährigen Kindern und ihren Eltern oder anderen 

Sorgeberechtigten der Kinder und den volljährigen, ledigen Geschwistern gilt die 

Wohnpflicht in der Aufnahmeeinrichtung längstens jedoch bis zu 6 Monaten. 

61.1.1 AsylG Asylbewerber, bei denen das Asylverfahren nicht innerhalb von neun Monaten 

nach der Stellung des Asylantrags unanfechtbar abgeschlossen ist, ist in der na-

tionalen Umsetzung von Artikel 15 der Richtlinie 2013/33/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung von Normen für die 

Aufnahme von Personen, die internationalen Schutz beantragen (Aufnahmericht-

linie) die Ausübung einer Beschäftigung zu erlauben. Darüber hinaus wird nach 

neun Monaten der Anspruch auf Arbeitsmarktzugang auch für Ausländer gewähr-

leistet, deren gerichtliche Überprüfung der Entscheidung des Bundesamtes inner-

halb der neun Monate noch nicht abgeschlossen worden ist. 

61.1.2 AsylG Die Ausübung einer Beschäftigung ist dem Asylbewerber nur bei Vorliegen sämt-

licher Voraussetzungen des § 61 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis 4 AsylG zu er-

lauben. Die Erteilung der Beschäftigungserlaubnis setzt die Zustimmung der Bun-

desagentur für Arbeit voraus, soweit es sich nicht um eine nach § 32 Absatz 2 
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BeschV zustimmungsfreie Beschäftigung handelt. Die Nebenbestimmung zur Be-

schäftigung ist nach dem Katalog der vereinheitlichten Nebenbestimmungen vor-

zunehmen, die durch die Angabe zur Tätigkeit, Arbeitgeber etc. zu konkretisieren 

ist. 

61.1.3 AsylG Die Staatsangehörigkeit eines sicheren Herkunftsstaates nach § 29a AsylG stellt 

während der Dauer der Pflicht, in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen, einen 

Versagungsgrund für den Zugang zum Arbeitsmarkt dar. Anders als in § 61 Ab-

satz 2 Satz 4 AsylG und § 60a Absatz 6 Nummer 3 für Geduldete ist dieser Ver-

sagungsgrund nicht mit einem Stichtag verbunden, der sich auf das Datum der 

Asylantragstellung bezieht. Der Arbeitsmarktzugang besteht darüber hinaus auch 

in den Fällen nicht, in denen der Asylantrag als offensichtlich unbegründet oder 

als unzulässig abgelehnt wurde, es sei denn das Verwaltungsgericht hat die auf-

schiebende Wirkung der Klage gegen die Entscheidung des Bundesamts ange-

ordnet. 

61.1.4 AsylG Eine Versagung der Beschäftigung aus anderen Gründen ist nicht möglich. 

61.1.6 AsylG Weder § 61 Absatz 1 AsylG noch die Richtlinie 2013/33/EU sehen Beschränkun-

gen hinsichtlich der Art der Beschäftigung vor. Mit Artikel 16 Satz 2 der Richtlinie 

2013/33/EU wird verdeutlicht, dass der Zugang zur betrieblichen Berufsausbil-

dung, für die ein Arbeitsvertrag bzw. Ausbildungsvertrag abgeschlossen wurde, 

dem Arbeitsmarktzugang zur Beschäftigung gleichsteht. Somit besteht der An-

spruch auch auf die Erlaubnis zur Durchführung einer betrieblichen Berufsausbil-

dung. Das Absolvieren einer schulischen Berufsausbildung erfordert keine Be-

schäftigungserlaubnis und ist deshalb nicht Gegenstand der Regelung von § 61 

Absatz 1 AsylG. Die Zulassung zu einer schulischen Berufsausbildung unterliegt 

den allgemeinen Bestimmungen. 

61.1.7 AsylG Soweit die Beschäftigungserlaubnis zur Absolvierung einer Berufsausbildung er-

teilt wurde, können sich Folgen in Bezug auf die Erteilung der Ausbildungsdul-

dung, die als nationale Regelung nach Abschluss des Asylverfahrens den Aufent-

halt zunächst bis zum Ende der Berufsausbildung sichert, ergeben, da ihre Ertei-

lung an die Erfüllung von Voraussetzungen geknüpft ist, die über die Vorausset-

zungen für die Beschäftigungserlaubnis nach § 61 Absatz 1 AsylG hinausgehen. 

Dies gilt insbesondere für Identitätsklärung und das Nichtvorliegen von Verurtei-

lungen wegen vorsätzlichen Straftaten, fehlende Bezüge zu extremistischen oder 

terroristischen Organisationen und Nichtvorliegen einer Ausweisungsverfügung, 

siehe dazu Nummer 60c.2.3.0 ff. und 60c.2.4. 

61.1.8 AsylG Liegen zwingende Versagungsgründe für die Ausbildungsduldung vor, kann die 

Ausbildungsduldung gemäß § 60c auch dann nicht erteilt werden, wenn die Be-

rufsausbildung im Status des Asylbewerbers mit Aufenthaltsgestattung erlaubt 

wurde. Der Auszubildende und der Ausbildungsbetrieb sollten dazu vor Erteilung 

der Beschäftigungserlaubnis zur Berufsausbildung informiert werden, siehe auch 

Nummer 60c.0.3. Nach unanfechtbarem Abschluss des Asylverfahrens kann in 
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den Fällen, in denen die Voraussetzungen für eine Ausbildungsduldung nicht vor-

liegen, aber eine Duldung aus anderen Gründen nach § 60a Absatz 2 erteilt wird, 

die Fortführung der Berufsausbildung erlaubt werden. In diesen Fällen entfaltet 

eine Duldung jedoch nicht denselben langfristigen Schutz vor Aufenthaltsbeendi-

gung während der Ausbildung, den die Ausbildungsduldung vermittelt, siehe dazu 

auch Nummer 60c.8. Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis im Anschluss an 

die erfolgreiche Berufsausbildung kommt, soweit im konkreten Fall die Voraus-

setzungen nach § 25a oder § 25b nicht erfüllt sind, im Rahmen von § 18a Absatz 

1 Nummer 1 Buchstabe a (§ 19d Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a n.F.) in Be-

tracht. 

61.1.9 AsylG Begeht der Ausländer noch im Status der Aufenthaltsgestattung eine Straftat, die 

mit Blick auf die Ausbildungsduldung einen Versagungsgrund begründet (§ 60c 

Absatz 2 Nummer 4 i.V.m. § 18 Absatz 1 Nummer 7 (§ 19d Absatz 1 Nummer 7 

n.F.): Verurteilung wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straf-

tat, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Ta-

gessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem Asylge-

setz nur von Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer Betracht 

bleiben), ist der gestattete Asylbewerber über die Unmöglichkeit der Erteilung ei-

ner Ausbildungsduldung aktenkundig zu belehren (siehe Nummer 60c.0.3). Einer 

entsprechenden Mitteilung an den Arbeitgeber stehen datenschutzrechtliche 

Gründe entgegen. Schildert der Arbeitgeber von sich aus den konkreten Fall ein-

schließlich der strafrechtlichen Verurteilung gegenüber der Ausländerbehörde, 

darf diese allerdings auf die möglichen aufenthaltsrechtlichen Folgen hinweisen. 

61.1.10 AsylG Demgegenüber kann eine während des Asylverfahrens bestehende ungeklärte 

Identität in Bezug auf die spätere Erteilung einer Ausbildungsduldung im Rahmen 

der Fristen von § 60c Absatz 2 Nummer 3 noch geklärt werden. Im Fall der unge-

klärten Identität bei Aufnahme einer Berufsausbildung während des Asylverfah-

rens ist der gestattete Asylbewerber aktenkundig darüber zu belehren, dass ohne 

geklärte Identität entsprechend der auf ihn zutreffenden Frist nach § 60c Absatz 

2 Nummer 3 kein Anspruch auf Erteilung einer Ausbildungsduldung gemäß § 60c 

Absatz 1 entstehen kann, sondern im Fall der ungeklärten Identität selbst dann, 

wenn er die erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen für die Identitätsklärung 

ergriffen hat und die sonstigen Voraussetzungen des § 60c vorliegen, die Ertei-

lung einer Ausbildungsduldung gemäß § 60c Absatz 7 im Ermessen der Auslän-

derbehörde steht und gegebenenfalls, wenn das Ermessen nicht zu seinen Guns-

ten ausgeübt wird und keine anderen Duldungsgründe gegeben sind, die Ausbil-

dung abgebrochen werden muss. 

61.1.11 AsylG Zudem kann Geduldeten, die nach § 47 AsylG zum Wohnen in einer Aufnahme-

einrichtung verpflichtet sind, gemäß § 61 Absatz 1 AsylG nach sechsmonatigem 

Besitz einer Duldung die Beschäftigung erlaubt werden. Anders als nach § 32 

BeschV wird ausdrücklich auf den sechsmonatigen Besitz der Duldung abgestellt. 

Ein davorliegender Aufenthalt mit einem Aufenthaltstitel oder einer Aufenthalts-

gestattung wird nicht angerechnet. Der sechsmonatige Besitz einer Duldung ist 
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für die Beschäftigungserlaubnis nicht erforderlich, wenn der Geduldete eine wäh-

rend des Asylverfahrens aufgenommene Ausbildung nach § 60c Absatz 1 Num-

mer 1 fortsetzt oder nach § 60c Absatz 1 Nummer 2 eine Ausbildung nach § 60c 

Absatz 1 Nummer 1 nach Ablauf der Dreimonatsfrist des § 60c Absatz 2 Nummer 

2 aufnimmt. In den Fällen, in denen vor dem 2. Oktober 2020 die Berufsausbil-

dung begonnen wird, ist auch die drei-Monats-Frist nach § 104 Absatz 17 nicht 

erforderlich. Die für die Erteilung der Ausbildungsduldung geltende Regelung des 

§ 60c Absatz 1 Satz 3 ist lex specialis zu § 61 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 AsylG. 

61.1.12 AsylG Wie in den Fällen der Erteilung der Beschäftigungserlaubnis an Geduldete nach 

§ 4a Absatz 4 n.F. steht die Erteilung der Beschäftigungserlaubnis nach sechs 

Monaten Duldungszeit auch nach § 61 Absatz 1 AsylG im Ermessen der Auslän-

derbehörde. Die Verpflichtung zum Wohnen in einer Aufnahmeeinrichtung stellt 

keinen Versagungsgrund im Rahmen des auszuübenden Ermessens dar. 

61.2 AsylG Mit dem neuen § 61 Absatz 2 Satz 5 AsylG wird verdeutlicht, dass die Verpflich-

tung zur Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis (gebundene Entscheidung) 

nach neun Monaten Asylverfahren auch für Asylbewerber gilt, die nicht zum Woh-

nen in der Aufnahmeeinrichtung verpflichtet sind. 




